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Leuchtendes Gelb wohin das Auge blickt – der Raps im Altenburger Land steht derzeit in voller Blüte. Auf rund 7000
Hektar – das sind rund 20 Prozent der Gesamtackerfläche – bauen die Landwirte im Landkreis derzeit etwa 30 verschie-
dene Sorten der Ölfrucht an. Im Vergleich zu den letzten Jahren ist der Anbau leicht rückläufig. Abgeerntet werden die
ersten Rapssorten Ende Juli/Anfang August. Hauptabnehmer des im Altenburger Land wachsenden Rapses sind der
Landhandel Schmölln und der Agroservice Altenburg, die als Zwischenhändler fungieren und den Raps an die Industrie
weiterverkaufen. Der Raps aus unserer Region wird überwiegend zu Lebensmittelölen verarbeitet. Rapsöl ist im wahrs-
ten Sinne des Wortes in aller Munde. Vor rund zwanzig Jahren noch fast unbekannt in der hiesigen Küche, hat sich das Öl
der Rapspflanze mittlerweile zum meistverwendeten Speiseöl entwickelt und liegt in der Gunst der Käufer weit vor Son-
nenblumenöl und Olivenöl.

Altenburg/Erfurt. Der Altenbur-
ger Steffen Gründel hat amDiens-
tag letzter Woche für sein außer-
ordentliches Engagement den
Bundesverdienstorden erhalten.
Thüringens Ministerpräsident Bodo
Ramelow überreichte die hohe Aus-
zeichnung im Auftrag des Bundes-
präsidenten Joachim Gauck. Steffen
Gründel, der in Altenburg als Poli-
zeibeamter tätig war und jetzt im
Ruhestand ist, engagiert sich seit
vielen Jahren ehrenamtlich mit den
Projekten „Policat rät: Nicht nur
Schokolade“ und „Nina und der
Fremde“ in Sachen Gewaltpräventi-
on für Kinder. In einem von Gründel
selbst konzipierten Präventiv-Kurs
lernen Vorschul- und Grundschul-
kinder, wie sie sich fremden Men-
schen gegenüber richtig verhalten
und Gefahren erkennen. Dafür hat
Steffen Gründel ein Präventiv-Set
mit verschiedenen Lernmodulen
entwickelt, dass bereits in unzähli-
gen Kindergärten und Grundschu-
len des Altenburger Landes und da-
rüber hinaus erfolgreich zum Ein-
satz kam.

Ministerpräsident Bodo Ramelow (r.)
überreichte dem ehemaligen Polizei-
beamten Steffen Gründel in Erfurt die
hohe Auszeichnung

So wunderschön ist der Frühling
bei uns imAltenburger Land

SteffenGründel erhält
Bundesverdienstorden

Altenburg.Auf seiner Sitzung am 27.
April 2016 hat derKreistag desAlten-
burger Landes Landrätin Michaele
Sojka per Beschluss beauftragt, ge-
genüber dem Freistaat Thüringen den
Bestand des Landkreises Altenburger
Landes in seinen aktuellen Grenzen
und den Erhalt der StadtAltenburg als
Kreisstadt einzufordern. Mit einem
persönlichen Schreiben an den Thü-
ringer Ministerpräsidenten Bodo Ra-
melow am 2. Mai 2016 kam die
Landrätin dieser Aufforderung nach.
Die Thüringer Staatskanzlei hat der
Kreisverwaltung mittlerweile den
Eingang dieses Schreibens schriftlich
bestätigt. Der Ministerpräsident habe
den Beschluss des Kreistages des Al-

tenburger Landes zur Kenntnis ge-
nommen und ihn der Fachabteilung
zur weiteren Bearbeitung zugeleitet,
heißt es.
Im Zuge einer von der Thüringer
Landesregierung abgestrebten Ge-
bietsreform, die bis 2018 umgesetzt
sein soll, käme es zur Auflösung be-
stehender Landkreise, die sich dann
mit benachbarten Landkreisen zu-
sammenschließen sollen, um eine
Mindesteinwohnerzahl von 130.000
Einwohnern zu erreichen. Mit derzeit
rund 95.000 Einwohnern wäre das
Altenburger Land zu klein, um eigen-
ständig zu bleiben und hätte demnach
in seiner jetzigen Form keinen Be-
standmehr.

Landkreis soll in seinen
Grenzen erhalten bleiben
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Der Kreistag des Landkreises Altenburger
Land hat in seiner 13. Sitzung am 27. April
2016 folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss Nr. 137:
Folgende Ausschüsse des Kreistages werden
wie folgt neu besetzt:
Ausschuss für Soziales undGesundheit:
Hans-Peter Bugar, Mitglied
Antje Ulich, 1. Stellvertreter
Klaus-Peter Liefländer, 2. Stellvertreter
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Antje Ulich, Mitglied
Hans-Peter Bugar, 1. Stellvertreter
Thomas Reimann, 2. Stellvertreter
Werkausschuss des Dienstleistungs-
betriebes Abfallwirtschaft/Kreisstraßen-
meisterei
Wolfgang Schleicher, Mitglied
Hans-Peter Bugar, 1. Stellvertreter
Steffen Kühn, 2. Stellvertreter

Beschluss Nr. 138:
Der Kreistag wählt auf Vorschlag der Träger
der freien Jugendhilfe für das ausgeschiedene
Mitglied Andreas Zube
FrauKristinHeinig
als stimmberechtigtes Mitglied in den Jugend-
hilfeausschuss.

Beschluss Nr. 139:
Der Kreistag entsendet nachfolgende Stell-
vertreter der Migranten in den Beirat für Mi-
gration und Integration des Landkreises Al-
tenburger Land:
4 Migranten:
Mitglied: Nana Mekokishvili
Stellvertreter: Gul Mohammad Abdul Ghafar
Mitglied: Virarka Marinova
Stellvertreter:Feras Dabour
Mitglied: Madina Daurova
Stellvertreter:NasirAhmad Jamshidi
Mitglied: Aytac Ismailova
Stellvertreter:Akef Otari

Beschluss Nr. 140:
1. Der Kreistag unterstützt die Initiative des

Vereines zur Errichtung eines stationären
Hospizes.

2. Die Landrätin prüft die Nutzung kreiseige-
ner bzw. gesellschaftseigener Grundstücke
und Gebäude. Sie wird beauftragt, dem
Kreistag bis zur Kreistagssitzung im Sep-
tember 2016 zu berichten.

3. Die Landrätin unterstützt die Förder-
mittelakquisition.

Beschluss Nr. 141:
Der Kreistag des Landkreises Altenburger
Land beschließt die Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2016 nebst den beschlossenen
Änderungen gemäß Anlage.

Beschluss Nr. 142:
Der Kreistag des Landkreises Altenburger
Land beschließt den Finanzplan für die Jahre
2015 bis 2019.

Beschluss Nr. 143:
Es werden keine Veränderungen bei der Schul-
organisation im Raum Altkirchen-Dobitschen-
Posa im Planungszeitraum bis 2019
vorgenommen.
Das Thüringer Ministerium für Bildung, Ju-
gend und Sport wird gemäß § 41 Abs. 5
Thüringer Schulgesetz um Zustimmung zur

Weiterführung der Grundschulen Altkirchen
und Posa für die Schuljahre 2016/17 bis
2018/19 gebeten.

Beschluss Nr. 144:
Der Kreistag beschließt für die Vorhabenan-
meldung zur Förderung entsprechend der
Schulbauförderrichtlinie folgende Priorität:
1. Standortzusammenlegung (Sanierung und

Erweiterungsbau) Gymnasium Schmölln
2. Erweiterungsbau und Sanierung der Grund-

schule Nobitz.

Beschluss Nr. 145:
Der Kreistag beschließt die Aufteilung der von
Bund und Land bereitgestellten zweckgebun-
denen Mittel aus dem Kommunalinvestitions-
fördergesetz gemäß Anlage.

Beschluss Nr. 146:
Der Kreistag beschließt die Durchführung der
in Anlage aufgeführten Investitionen (Projek-
te) vor der Bestätigung des Haushaltes 2016.

Beschluss Nr. 147:
Der Kreistag beschließt die Ermächtigung zur
Vergabe von Planungsleistungen und die Ein-
leitung der Vergabeverfahren zu den in Anlage
1 und 2 aufgeführten Projekten vor der Bestä-
tigung des Haushaltes 2016.

Beschluss Nr. 148:
1. Der Kreistag beschließt die in der Anlage

aufgezeigten Änderungen des Gesell-
schaftsvertrages der Mitteldeutscher Ver-
kehrsverbund GmbH (MDV).

2. Der Kreistag ermächtigt die Landrätin, in
der Gesellschafterversammlung der Mit-
teldeutscher Verkehrsverbund GmbH
(MDV) der Änderung des Gesellschaftsver-
trages der Mitteldeutscher Verkehrsverbund
GmbH (MDV) gemäß Anlage zuzustimmen
und die zur notariellen Beurkundung er-
forderlichen rechtsgeschäftlichen Erklärun-
gen abzugeben.

3. Die Landrätin wird beauftragt, den
Geschäftsführer der THÜSAC Personen-
nahverkehrsgesellschaft mbH zu ermächti-
gen, in der Gesellschafterversammlung der
Mitteldeutschen Verkehrsverbund GmbH
der Aktualisierung des Gesellschaftsver-
trages zuzustimmen.

Beschluss Nr. 149:
Der Kreistag beauftragt die Landrätin,
gegenüber dem Freistaat Thüringen den Be-
stand des Landkreis Altenburger Land in
seinen aktuellen Grenzen einschließlich den
Erhalt der Stadt Altenburg als Kreisstadt
einzufordern.

Beschluss Nr. 150:
Der Kreistag beschließt, eine Arbeitsgruppe
„Kreisgebietsreform“ zu bilden.
Der Arbeitsgruppe gehören an:
- die Landrätin
- ein Vertreter jeder Fraktion
- ein Vertreter der FDP

Zur Arbeit der AG können jeweils Vertreter
kreislicher Einrichtungen und Unternehmen
sowie im Kreisgebiet ansässiger Verbände
sowie Städte und Gemeinden im Altenburger
Land zugezogen werden. Die Arbeitsgruppe
kann Unterarbeitsgruppen zu einzelnen The-
menbereichen bilden.

Die Arbeitsgruppe erarbeitet Vorschläge zur
Sicherung der Interessen des Landkreises, ins-
besondere zur Sicherung unserer Einrichtun-
gen und Unternehmen sowie einen Katalog
unserer Forderungen an das Gesetzge-
bungsverfahren und legt diese dem Kreistag
zur Bestätigung vor.

Beschluss Nr. 151:
Der Kreistag beschließt:
Die Abfallentsorgungsdienstleistungen im
Landkreis Altenburger Land werden ab dem
01.01.2017 wie folgt vergeben:

Los 1:
- Einsammeln und Transport von Restabfall,

inkl. Behältergestellung/-bewirtschaftung
sowie der Bereitstellung und dem Betrieb
eines Behälteridentifikationssystems,

- Einsammeln und Transport von Bioabfall,
inkl. Behältergestellung/-bewirtschaftung
sowie Bereitstellung und dem Betrieb eines
Behälteridentifikationssystems

- Einsammeln und Transport von Sperrmüll
an:
Remondis GmbH & Co.KG
Region Ost
Pernitzer Str. 19a
14797 Kloster Lehnin/OT Prützke

während der Vertragslaufzeit vom 1.1.2017 bis
zum 31.12.2022 zu einem Bruttoentgelt von
11.303.853 Euro (Entscheidungsbarwert zum
01.01.2017) mit einer zweimaligen Ver-
längerungsoption für jeweils zwei weitere Jahre.

Los 2:
Einsammeln und Transport des kommunalen
Anteils an Pappe und Papier, inkl. Behäl-
tergestellung/-bewirtschaftung, der Bereitstel-
lung und dem Betrieb eines Behälteridenti-
fikationssystems sowie Containergestellung
auf den Recyclinghöfen
an:
Remondis GmbH & Co.KG
Region Ost
Pernitzer Str. 19a
14797 Kloster Lehnin/OT Prützke

während der Vertragslaufzeit vom 1.1.2017 bis
zum 31.12.2020 zu einem Bruttoentgelt von
3.626.230 Euro (Entscheidungsbarwert zum
01.01.2017) mit einer zweimaligen Ver-
längerungsoption für jeweils ein weiteres Jahr.

Los 3:
Verwertung von kommunalem Altpapier, inkl.
Vorhalten einer Übernahmestelle
an:
Waste Paper Trade C.V.
Zeefbaan 22
9672 BN Winschoten
- Niederlande -

während der Vertragslaufzeit vom 1.1.2017 bis
zum 31.12.2020 zu einer Vergütung
von 2.113.340 Euro (Entscheidungsbarwert
zum 01.01.2017) mit einer zweimaligen Ver-
längerungsoption für jeweils ein weiteres Jahr.

Los 4:
Einsammeln, Transport und Verwertung/Be-
seitigung von Schadstoffen
an:
Fehr Umwelt Ost GmbH
Betriebsstätte Dresden

Pirnaer Landstraße 274/Am Lugaer Graben 20
01259 Dresden

während der Vertragslaufzeit vom 1.1.2017 bis
zum 31.12.2020 zu einem Bruttoentgelt von
161.250 Euro (Entscheidungsbarwert zum
01.01.2017) mit einer zweimaligen Ver-
längerungsoption für jeweils ein weiteres Jahr.

Los 5:
Einsammeln und Transport von Elektro- und
Elektroaltgeräten, inkl. Container-Gestellung
und dem Transport von den Recyclinghöfen
sowie Errichtung einer Annahme-/Über-
gabestelle nach dem ElektroG
an:
Remondis GmbH & Co.KG
Region Ost
Pernitzer Str. 19a
14797 Kloster Lehnin/OT Prützke

während der Vertragslaufzeit vom 1.1.2017 bis
zum 31.12.2020 zu einem Bruttoentgelt von
652.450 Euro (Entscheidungsbarwert zum
01.01.2017) mit einer zweimaligen Ver-
längerungsoption für jeweils ein weiteres Jahr.

Los 6:
Transport von Abfällen (Restabfall, Sperrmüll
und Grünschnitt) von den Recycling-Höfen,
inkl. Containergestellung.
an:
Remondis GmbH & Co.KG
Region Ost
Pernitzer Str. 19a
14797 Kloster Lehnin/OT Prützke

während der Vertragslaufzeit vom 1.1.2017 bis
zum 31.12.2020 zu einem Bruttoentgelt von
588.255 Euro (Entscheidungsbarwert zum
01.01.2017) mit einer zweimaligen Ver-
längerungsoption für jeweils ein weiteres Jahr.

Beschluss Nr. 152:
1. Der Kreistag des Landkreises Altenburger

Land stimmt gemäß § 74 Abs. 1 ThürKO
der Aufnahme eines Darlehens zur Fi-
nanzierung des Investitionsprojektes Er-
weiterungsbau mit den Konditionen
a) Annuitätendarlehen in Höhe von

3.200.000,00 €
b) Auszahlung: 100 %,
c) Vertragslaufzeit: 25 Jahre,
d) Zinsbindung: 10 Jahre,
e) anfänglicher Tilgungssatz: 4,35 %
bei dem Anbieter zu, welcher zum Zeit
punkt der erneuten Angebotsabfrage das
wirtschaftlichste Angebot offeriert.

2. Der Kreistag des LandkreisesAltenburger
Land ermächtigt die Landrätin in der Ge-
sellschafterversammlung der Seniorenzen-
trum Meuselwitz GmbH einem noch zu
fassenden Beschluss zuzustimmen, wonach
zurAbsicherung eines Darlehens das Grund-
stück der Seniorenzentrum Meuselwitz
GmbH, Gemarkung Meuselwitz, Flur 1,
Flurstück 138/2 mit einer Grundschuld
in Höhe von 3.200.000,00 € belastet wird.

Anlagen können im Büro des Kreistages, Lin-
denaustraße 9, 04600 Altenburg, Zimmer 213,
eingesehen werden.

Michaele Sojka
Landrätin

Öffentliche Bekanntmachung
der in öffentlicher Sitzung des Kreistages des LandkreisesAltenburgerLand gefassten Beschlüsse
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Die 15. Sitzung des Ausschusses
fürWirtschaft, Umwelt und Bau
findet am Dienstag, dem 24. Mai
2016 um 18 Uhr im Landratsamt
Altenburger Land, Lindenaustraße
9, 04600 Altenburg, Ratssaal,
statt.

Auf der Tagesordnung des öf-
fentlichen Sitzungsteils stehen fol-
gende Punkte:

1. Genehmigung der Niederschrift
über die 14. Sitzung vom 19.
April 2016

2. Informationen,Allgemeines
3.AnfragenAusschussmitglieder
4.Vergabe vonweiterführenden Pla-
nungs- undÜberwachungsleis-
tungen > 25.000 Euro für das
BauvorhabenK 225Brücke über
denMühlgraben inTreben

5.Vergabe von Planungsleistungen
(Tragwerksplanung) > 25.000
Euro zur Erneuerung desGlas-

daches über demLichthof und
zur Sanierung desDachesWest-
seite amVerwaltungsgebäude
Lindenaustraße 9 in 04600Alten-
burg

6.Vergabe von Planungsleistungen
> 25.000 Euro zur Sanierung und
den Erweiterungsbau am
Staatlichen Roman-Herzog-
Gymnasium in 04626 Schmölln

7.Vergabe von Planungsleistungen
> 25.000 Euro zur Sanierung und
zumErweiterungsbau der
StaatlichenGrundschule Nobitz

8.Vergabe von Planungsleistungen
> 25.000 Euro zur Erneuerung
desGlasdaches über dem
Lichthof und zur Sanierung des
DachesWestseite amVerwal-
tungsgebäude Lindenaustraße 9
in 04600Altenburg

9.Vergabe von Planungsleistungen
> 25.000 Euro zur Sanierung des
Lindenau-Museums, Gabelentz-
straße 5 in 04600Altenburg

Öffentliche Bekanntmachung

Die 13. Sitzung des Ausschusses
für Soziales und Gesundheit
findet am Donnerstag, dem 26.
Mai 2016 um 17 Uhr im
Landratsamt Altenburger Land,
Lindenaustraße 9, 04600 Al-
tenburg, Ratssaal, statt.
Auf der Tagesordnung des öf-

fentlichen Sitzungsteils stehen fol-
gende Punkte:

1. Genehmigung der Niederschrift
über die 12. Sitzung vom 21.
April 2016

2. Informationen,Allgemeines

Öffentliche Bekanntmachung

Die 19. Sitzung des Kreisaus-
schusses findet am Montag, 30.
Mai 2016 um 16 Uhr im Landrats-
amt Altenburger Land, Lindenaus-
traße 9, 04600 Altenburg, Ratssaal,
statt.
Auf der Tagesordnung des öf-
fentlichen Sitzungsteils stehen fol-
gende Punkte:
1. Genehmigung der Niederschrift
über die 18. Sitzung vom 25.
April 2016

2. Informationen,Allgemeines

Unterbrechung zur Durchführung des
nicht öffentlichenTeils derSitzung

3. Beschluss zurVergabe von
Lieferleistungen > 50.000 Eu-
ro, Grund- undRegelschule
Gößnitz,Waldenburger Straße
43, 04639Gößnitz, Stromliefer-
vertrag, Lieferung von elektri-
tscher Energie (Stromlieferung)
mit registrierender Leistungs-
messung

4. Beschluss zur Vergabe von Lie-
fer- und Dienstleistungen
> 50.000 Euro, Kopiertech-
nik für das LRAAltenburger
Land, Beschaffung von Multi-
funktionsgeräten (All-In-Ver-
trag)

Öffentliche Bekanntmachung

Die 14. Sitzung des Kreistages
des Landkreises Altenburger Land
findet amMittwoch, 1. Juni 2016
um 17 Uhr im Landratsamt Al-
tenburger Land, Lindenaustraße 9,
04600Altenburg, Landschaftssaal,
statt.

Im öffentlichen Teil der Sitzung
werden folgenden Tagesord-
nungspunkte behandelt:

1. Einwohnerfragestunde

2. Genehmigung der Niederschrift
über die 13. Sitzung vom 27.
April 2016

3. Verschiedenes
3.1. Informationen der Landrätin
3.1.1. Bericht des Seniorenbei-

rates
3.2.Anfragen aus dem Kreistag

4.Anpassung derAnlage 1 der
Verwaltungsrichtlinie des Land-
ratsamtesAltenburger Land
zur Gewährung der Leistungen

für Unterkunft und Heizung im
Rahmen des § 22 SGB II und §
35 SGB XII (Indexfortschrei-
bung)

5. Grundsatzentscheidung zur
Standortzusammenlegung des
Staatlichen Roman-Herzog-
Gymnasiums in 04626
Schmölln

6. Vergabe von Planungsleistun-
gen > 100.000 Euro zur
Sanierung des Lindenau-Muse-
ums, Gabelentzstraße 5 in
04600Altenburg

Unterbrechung zur Durchführung
des nicht öffentlichen Teils der
Sitzung

7. Beschluss zur Vergabe von
Leistungen im Rahmen einer
freiberuflichen Tätigkeit
>100.000 Euro, Durchführung
der zweiten Leichenschau vor
Feuerbestattung im Krematori-
umAltenburg

Öffentliche Bekanntmachung

Die Verbandsversammlung des
ZRO 1/2016 findet amDonnerstag,
26. Mai 2016 um 14 Uhr, im
Raum 4.18 (Beratungsraum), De-
Smit-Straße 18, 07545Gera, statt.

Öffentliche Sitzung
1. Bestätigung der Niederschrift der
Sitzung 2/2015 (öffentlicher Teil)

2. Beschluss zum Jahresabschluss
des ZRO zum 31.12.2015

3. Beschluss zum Jahresverlust
4. Beschluss über die Entlastung des
Verbandsvorsitzenden und des

Geschäftsleiters des ZRO für das
Jahr 2015

5. Beschluss zur Änderung Inves-
titionsplanWirtschaftsplan 2016

Nichtöffentliche Sitzung
TOP6 - 7
Öffentliche Sitzung
8. Beschluss zurVergabe
Geräteträger

9. Informationen

gez. Klein
Verbandsvorsitzender

Beschlüsse
derVerbandsversammlung des
ZRO2/2015 am 19.11.2015

Öffentliche Sitzung
9/2015 Änderung der Gebühren-
satzung ZRO
10/2015 Haushaltssatzung und
Wirtschaftsplan ZRO 2016
11/2015 Finanzplan ZRO 2015 -
2019
12/2015Bestellung desWirtschafts-
prüfers für den Jahresabschluss
2015

Öffentliche Bekanntmachung
des Zweckverbandes Restabfallbehandlung Ostthüringen (ZRO)

Die Gemeinde Nobitz, Bachstr. 1 in
04603 Nobitz, hat am 2. Dezember
2015 einen Antrag auf allgemeine
Vorprüfung der Umweltverträg-
lichkeitspflicht (UVP-Pflicht) im
Einzelfall nach § 3c UVPG zum
Vorhaben Hochwasserschutz „Sell-
eris“ gestellt.
Bei der Umsetzung desVorhabens ist
vorgesehen:

• Errichtung einesHochwasser-
schutzdeiches entlang derOrts-
lage Selleris

Für den Bau eines Deiches oder
Dammes, der den Hochwasser-
abfluss beeinflusst, ist laut § 3c Satz
1 und 2 des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 24. Februar 2010
(BGBl. I 94), zuletzt geändert durch
Artikel 10 des Gesetzes vom 25. Juli
2013 (BGBl I, S. 2749), in
Verbindung mit Anlage 1, Punkt

13.13 UVPG allgemeine Vorprüfung
des Einzelfalls auf Notwendigkeit
einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung durchzuführen.

Laut § 3 a Satz 2 UVPGwird hiermit
bekannt gegeben:

Im Rahmen der standortbezogenen
bzw. allgemeinen Vorprüfung des
Einzelfalls unter Berücksichtigung
der Kriterien gemäßAnlage 2, Num-
mer 2 und 3 zumUVPGwird laut § 3
c UVPG festgestellt, dass durch die
Errichtung und durch den Betrieb
des Hochwasserschutzes in dem Ge-
biet keine erheblich nachteiligen
Umweltauswirkungen zu erwarten
sind.

Somit besteht keine Verpflichtung
zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung.

Es wird darauf hingewiesen, dass
diese Entscheidung laut § 3 a Satz 3

UVPG nicht selbständig anfechtbar
ist.

Die Entscheidungsgründe sind der
Öffentlichkeit nach den Bestim-
mungen des Umweltinformationsge-
setzes (UIG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 22. Dezem-
ber 2004 (BGBl. I S. 3704), zuletzt
geändert durch Art. 2 Abs. 47 des
Gesetzes vom 7. August 2013 (BG-
BL. I S. 3154) sowie des Thüringer
Umweltinformationsgesetzes
(ThürUIG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10. Oktober
2006 (ThürGVBl. S. 513), zuletzt
geändert am 13. März 2014
(ThürGVBl. S. 92), im Landratsamt
Altenburger Land, Fachdienst Natur-
und Umweltschutz, Amtsplatz 8,
04626 Schmölln zugänglich.

Altenburg, den 20.Mai 2016

Michaele Sojka
Landrätin

Öffentliche Bekanntmachung

Auf Grund des § 55 ThürKO, der
Verbandssatzung und des Gesetzes
über die kommunale Gemein-
schaftsarbeit (KGG) vom 11.06.
1992 (GVBL S. 232), geändert
durch Gesetz vom 10. November
1995 (GVBl. 346), Artikel 2 vom
18. Juli 2000 (GVBl. S. 178) undAr-
tikel 1 vom 14. September 2001
(GVBl. S. 257), 1. Auflage Februar
2003, erlässt der Zweckverband
Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgung Altenburger Land fol-
gendeHaushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Wirt-
schaftsplan für das Wirtschaftsjahr
2016wirdwie folgt festgesetzt.
Erfolgsplan
Erträge 11.099.504 EURO
Aufwendungen 9.359.617 EURO
Gewinn 1.739.887 EURO
Vermögensplan
Einnahmen 9.408.488 EURO
Ausgaben 9.408.488 EURO

§ 2
Eine Kreditaufnahme zur Fi-
nanzierung des Vermögensplanes ist
im Wirtschaftsjahr 2016 in Höhe
von 3 Mio. € vorgesehen. Beiträge
sind im Bereich Abwasser in Höhe
von 304.093 € geplant.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im
Vermögensplan werden nicht festge-
setzt.

§ 4
entfällt

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite
zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach demWirtschaftsplanwird
auf 1.500.000EUROfestgesetzt.

§ 6
Im Haushaltsplan 2016 wird keine
Umlage festgesetzt.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem
1. Januar 2016 inKraft.

Wilchwitz, den 26.April 2016
ZweckverbandWasserversorgung
undAbwasserentsorgungAltenbur-
ger Land
Siegel
gez.Melzer
Verbandsvorsitzender

II. Beschluss- undGenehmigungs-
vermerk
In der öffentlichen Verbandsver-
sammlung am 10. März 2016 wurde
mit Beschluss-Nr. 07/2016 die
Haushaltssatzung/Wirtschaftsplan
2016 sowie die dazugehörigenAnla-
gen und mit Beschluss-Nr. 08/2016
der Finanzplan 2015-2019 be-
schlossen.
Der Rechtsaufsichtsbehörde wurde
die Haushaltssatzung/Wirtschafts-
plan 2016 sowie die dazugehörigen
Anlagen und der Finanzplan

2015-2019 zur Genehmigung am 11.
März 2016 vorgelegt.
Die Haushaltssatzung/Wirtschafts-
plan 2016 enthält den genehmigungs-
pflichtigen Teil der Kreditaufnahme
im Bereich Wasser in Höhe von
1.500.000,00 € und im Bereich Ab-
wasser inHöhe von 1.500.000,00 €.
Das Landratsamt Altenburger Land
hat mit Schreiben vom 19. April
2016 AZ.: 092.We HH-16-
ZAL/2016, die Haushaltssatzung/
Wirtschaftsplan 2016 sowie die
dazugehörigen Anlagen und den Fi-
nanzplan 2015-2019 rechtsauf-
sichtlich gewürdigt.

III.Auslegungshinweis
Die Haushaltssatzung und der
Wirtschaftsplan liegen vom 23. Mai
2016 bis 03. Juni 2016 von 8.00 Uhr
bis 11.30 Uhr und von 13.00 Uhr bis
17.00 Uhr im Verwaltungsgebäude
des Zweckverbandes Wasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung
Altenburger Land, Dorfplatz 1,
04603 Nobitz/OT Wilchwitz öf-
fentlich aus.
Es können auch in dieser Zeit Ter-
mine außerhalb der öffentlichen
Sprechzeiten vereinbart werden.

Wilchwitz, den 26.April 2016
ZweckverbandWasserversorgung
undAbwasserentsorgungAltenbur-
ger Land
Siegel
gez.Melzer
Verbandsvorsitzender

Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung des ZweckverbandesWasserversorgung und

AbwasserentsorgungAltenburger Land für dasWirtschaftsjahr 2016
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Am 10. März 2016 wurde durch die
Verbandsräte in der 98. öffentlichen
Verbandsversammlung mit Be-
schluss-Nr. 05/2016 die Satzung für
die Erhebung von Benutzungsge-
bühren für die Einleitung von Ober-
flächenwasser von öffentlichen
Straßen, Wegen und Plätzen in die
öffentliche Entwässerungseinrich-
tung beschlossen.
Das Landratsamt Altenburger Land,
Fachdienst Kommunalaufsicht, hat
die Satzung für die Erhebung von
Benutzungsgebühren für die Ein-
leitung von Oberflächenwasser von
öffentlichen Straßen, Wegen und
Plätzen in die öffentliche Ent-
wässerungseinrichtung am 02. Mai
2016 rechtsaufsichtlich genehmigt.
Hiermit wird die Satzung für die Er-
hebung von Benutzungsgebühren
für die Einleitung von Oberflächen-
wasser von öffentlichen Straßen,
Wegen und Plätzen in die öffentliche
Entwässerungseinrichtung bekannt
gemacht.

Ausfertigungsvermerk:
Nobitz,OTWilchwitz, 04.Mai 2016

gez.Melzer Siegel
Verbandsvorsitzender
ZweckverbandWasserversorgung
undAbwasserentsorgung
Altenburger Land Nobitz

Satzung für die Erhebung von
Benutzungsgebühren für die

Einleitung vonOberflächenwas-
ser von öffentlichen Straßen,
Wegen und Plätzen in die
öffentliche Entwässerungs-
einrichtung vom 04.Mai 2016

Die Verbandsversammlung des
Zweckverbandes Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung Alten-
burger Land hat auf der Grundlage
des § 12Abs. 1 Satz 4 des Thüringer
Kommunalabgabengesetzes (Thür
KAG) vom 19.09.2000 (GVBl. S.
301) zuletzt geändert durch Gesetz
vom 17.12.2004 (GVBl. S. 889) die
folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Abgabentatbestand

Der Zweckverband erhebt Be-
nutzungsgebühren für Einleitungen
von Oberflächenwasser von öf-
fentlichen Straßen, Wegen und
Plätzen in die öffentliche Ent-
wässerungseinrichtung des Zweck-
verbandes, sofern durch die Träger
der Straßenbaulast keine den An-
forderungen des § 23 Abs. 5 des
Thüringer Straßengesetzes vom
07.05.1993 (GVBl. S. 273) in der
jeweils geltenden Fassung entspre-

chende Beteiligung an den Kosten
der Herstellung oder Erneuerung
der vom Zweckverband ein-
gerichtetenAbwasseranlage erfolgt.

§ 2
Entstehen, Fälligkeit

(1) Die Gebührenschuld entsteht
jeweils am 31.12. für das mit diesem
Tag ablaufende Kalenderjahr. Sie
endet mit Ablauf des Jahres, in dem
die Einleitung entfällt und dieses
dem Verband schriftlich mitgeteilt
wird.

(2) Die Gebührenschuld wird einen
Monat nach Bekanntgabe des Ab-
gabebescheides fällig.

§ 3
Abgabeschuldner

Gebührenpflichtig ist der jeweilige
Träger der Straßenbaulast derjeni-
gen öffentlichen Straßen, Wege und
Plätze, die den Abgabetatbestand
nach § 1 erfüllen.

§ 4
Gebührenmaßstab

Gebührenmaßstab für die Ein-
leitung von öffentlichen Straßen,
Wegen und Plätzen ist die Fläche

der Verkehrsanlagen, von denen
Oberflächenwasser eingeleitet
wird.

§ 5
Gebührensatz

Die Gebühr beträgt 0,80 €/m²/Jahr.

§ 6
Auskunftspflichten der
Straßenbaulastträger

Nach Aufforderung haben die
Straßenbaulastträger öffentlicher
Straßen, Wege und Plätze dem Ver-
band die Flächen der Straßen,
Wege und Plätze, von denen Ober-
flächenwasser in die öffentliche
Entwässerungseinrichtung des Ver-
bandes eingeleitet wird,
mitzuteilen.

§ 7
Inkrafttreten

(1) Die Satzung tritt rückwirkend
zum 01. Januar 2016 in Kraft.

Ausfertigungsvermerk:

Nobitz, OT Wilchwitz, 04. Mai
2016

gez. Melzer Siegel
Verbandsvorsitzender
ZweckverbandWasserversorgung
undAbwasserentsorgung
Altenburger Land Nobitz

Anmerkungen:
Verstöße wegen der Verletzung von
Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausferti-
gung und diese Bekanntmachung
betreffen, können gegenüber dem
Zweckverband Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung Al-
tenburger Land geltend gemacht
werden. Sie sind schriftlich unter
Angabe der Gründe geltend zu
machen.
Werden solche Verstöße nicht in-
nerhalb einer Frist von einem Jahr
nach dieser Bekanntmachung gel-
tend gemacht, so sind diese Ver-
stöße unbeachtlich.

Nobitz, OT Wilchwitz, 04. Mai
2016

gez. Melzer Siegel
Verbandsvorsitzender
ZweckverbandWasserversorgung
undAbwasserentsorgungAl-
tenburger LandNobitz

Öffentliche Bekanntmachung
des ZweckverbandesWasserversorgung undAbwasserentsorgungAltenburgerLand

Satzung für die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Einleitung vonOberflächenwasser von öffentlichen Straßen,Wegen und Plätzen in die
öffentliche Entwässerungseinrichtung vom 04.Mai 2016

a)ÖffentlicherAuftraggeber (Ver-
gabestelle):
SeniorenzentrumMeuselwitz
GmbH, Bebelstraße 31, 04610
Meuselwitz, Telefon: +49 (3448)
814 914, Fax: +49 (3448) 814 910,
E-Mail: Seniorenzentrum.Meusel-
witz@t-online.de, Internet: www.se-
niorenzentrum-meuselwitz.de
b)Vergabeverfahren:
ÖffentlicheAusschreibung,VOB/A
Vergabenummer:
Los 7: Sanitärinstallation
Los 8: Heizungsinstallation
Los 9: Lüftungsinstallation
Los 10: Elektroinstallation
c)Angaben zum elektronischen
Vergabeverfahren und zurVer-
undEntschlüsselung derUnterla-
gen:
kein elektronischesVergabever-
fahren
d)Art desAuftrags:
Ausführung vonBauleistungen
e)Ort derAusführung:
04610Meuselwitz, Bebelstraße 31
f)Art undUmfang derLeistung,
ggf. aufgeteilt in Lose:

Los 7: Sanitärinstallation
• ca. 600mEntwässerungsleitung
DN50 –DN150

• ca. 1500mBewässerungsleitung
DN12 –DN40

• ca. 110Entwässerungsgegenstände
• 1xAusstattung Pflegebadmit
Pflegewanne

• 2 x Fäkalspüle
Los 8:Heizungsinstallation
• KeinWärmeerzeuger – Fern-
wärmeanschluss

• 4Heizkreise
• ca. 1000mRohrDN12 –DN50
• ca. 50Heizkörper
• ca. 400m² Fußbodenheizung
Los 9: Lüftungsinstallation
• Zentrales Lüftungsgerät mit ca.
2000m³/h Luftvolumenstrom

• Zu/AbluftanlagemitWRG
• ca. 250m² Rechteckkanal
• ca. 100mRundrohr
• ca. 80 Luftdurchlässe
Los 10Elektroinstallation
• Demontage und Erneuerung
Sicherheitsbeleuchtungsanlage im
Altbau (ca. 3.600m²NGF) und
Erweiterung auf denNeubau (ca.
2.000m²NGF)

• Demontage und Erneuerung
Schwesternrufanlage imAltbau
(ca. 3.600m²NGF) und Erwei-
terung auf denNeubau (ca. 2.000
m²NGF)

• Demontage, Erneuerung und Er-
weiterungBrandmeldeanlage im
Altbau (Vollschutz, ca. 3.600m²
NGF) und Erweiterung auf den
Neubau (ca. 2.000m²NGF)

• Neubau: Neuerrichtung Stark-
stromanlage in Pflegebereichen
undNebenräumen

• ca. 375 Leuchten
• ca. 30 Einbaugeräte
• ca. 3.300mKabel (NYM-J 3x2,5
mm²)

• Neubau: Neuerrichtung passives
Datennetz in Pflegebereichen und
Nebenräumen

• ca. 65Datendosen
• ca. 35Antennendosen
• ca. 2.000mCat7. Kabel
• ca. 1.500mKoax-Kabel
• Neuinstallation Starkstromanlage
für neuangelegte Zufahrt und
Parkplatzsituation

• ca. 10Mastaufsatz-/Pollerleuchten
• ca. 1 Steckdosenkombination fest
stehend für denAußenbereich

• ca. 200mKabel (NYY-J 5x10
mm²)
g)Angaben überdenZweck der
baulichenAnlage oder desAuf-
trags, wenn auch Planungsleistun-
gen gefordert werden:
entfällt
h)Aufteilung in Lose: ja

i)Ausführungsfristen:
Beginn derAusführung: 12.09.2016
Fertigstellung oder Dauer der Leis-
tungen: 16.06.2017
j) Nebenangebote:
nicht zugelassen
k)Anforderung derVergabe-
unterlagen:
ITGPlanungs- undEnergieberatungs
GmbH, Joseph-von-Fraunhofer-
Straße 2, 39106Magdeburg,
E-Mail: info@itg-ing.de
DieVergabeunterlagen stehen in Pa-
pierform bzw. digital zurVerfügung
undwerden per Post versendet.
l) Kosten fürdieÜbersendung der
Vergabeunterlagen in Papier-
form:
Höhe der Kosten:
Los 7: Sanitärinstallation
25,00 €
Los 8: Heizungsinstallation
25,00 €
Los 9: Lüftungsinstallation
25,00 €
Los 10: Elektroinstallation
25,00 €
Zahlungsweise: Banküberweisung
Empfänger: itg planungs- und
energieberatungs gmbh
Verwendungszweck:
Los 7_ SZ_Meuselwitz
Los 8_ SZ_Meuselwitz
Los 9_ SZ_Meuselwitz
Los 10_ SZ_Meuselwitz
Fehlt derVerwendungszweck auf
Ihrer Überweisung, so ist die
Zahlung nicht zuordenbar und Sie
erhalten keineUnterlagen.
IBAN:DE95810532720036007533
BIC-Code: NOLADE21MDG
DieVergabeunterlagen können nur
versendet werden, wenn
• auf der Überweisung derVerwen-
dungszweck angegebenwurde,

• gleichzeitigmit der Überweisung
dieVergabeunterlagen per Brief
oder E-Mail (unterAngabe Ihrer

vollständigen Firmenadresse) bei
der inAbschnitt k) genannten
Stelle angefordert wurden,

• das Entgelt auf demKonto des
Empfängers eingegangen ist.

Das eingezahlte Entgelt wird nicht
erstattet.
o)Anschrift, an die dieAngebote
zu richten sind:
Vergabestelle siehe a)
p) Sprache, in der dieAngebote
abgefasst seinmüssen:
Deutsch
q)Angebotseröffnung:
am 23.06.2016
Los 7: Sanitärinstallation
11:00 Uhr
Los 8: Heizungsinstallation
11:30 Uhr
Los 9: Lüftungsinstallation
12:00 Uhr
Los 10: Elektroinstallation
12:30 Uhr
Ort: SeniorenzentrumMeuselwitz,
Raum -020, Bebelstraße 31, 04610
Meuselwitz
Personen, die bei derEröffnung
anwesend sein dürfen:
Bieter und ihre Bevollmächtigten
r) geforderte Sicherheiten:
sieheVergabeunterlagen
s)Wesentliche Finanzierungs- und
Zahlungsbedingungen und/oder
Hinweise auf diemaßgeblichen
Vorschriften, in denen sie enthal-
ten sind:
entfällt
t) RechtsformderAnforderung an
Bietergemeinschaften:
gesamtschuldnerisch haftendmit
bevollmächtigtemVertreter
u) Nachweise zur Eignung:
Präqualifizierte Unternehmen
führen den Nachweis der Eignung
durch den Eintrag in die Liste des
Vereins für die Präqualifikation von
Bauunternehmen e. V. (Präquali-
fikationsverzeichnis). Bei Einsatz

von Nachunternehmen ist auf
gesondertes Verlangen nachzu-
weisen, dass diese präqualifiziert
sind oder die Voraussetzung für die
Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unter-
nehmen haben zum Nachweis der
Eignung mit dem Angebot das aus-
gefüllte Formblatt „Eigenerklärung
zur Eignung“ vorzulegen. Bei Ein-
satz von Nachunternehmen sind auf
gesondertes Verlangen die Eigen-
erklärungen auch für diese
abzugeben. Sind die Nachunter-
nehmen präqualifiziert, reicht die
Angabe der Nummer, unter der
diese in der Liste des Vereins für die
Präqualifikation von Bauunter-
nehmen e. V. (Präqualifikationsver-
zeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere
Wahl, sind die Eigenerklärungen
(auch die der Nachunternehmen)
auf gesondertes Verlangen durch
Vorlage der in der „Eigenerklärung
zur Eignung“ genannten Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu
bestätigen. Bescheinigungen, die
nicht in deutscher Sprache abge-
fasst sind, ist eine Übersetzung in
die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt „Eigenerklärung zur
Eignung“ ist erhältlich.
v)Ablauf derZuschlags- und
Bindefrist: 29.08.2016
w)Nachprüfung behaupteter
Verstöße:
Nachprüfungsstelle (§ 21VOB/A)
Thüringer Landesverwaltungsamt,
Referat 250Vergabekammer,
Weimarplatz 4, 99423Weimar

Kathrin Pliquett-Herfurth
Geschäftsführerin

04.05.2016

ÖffentlicheAusschreibung nachVOB/A
Erweiterungsbau SeniorenzentrumMeuselwitz GmbH:Gebäudetechnik
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Entsprechend § 9 Grundbuchbereini-
gungsgesetz – GBBerG – vom
20.12.1993 (BGBl I, S. 2182), geän-
dert durch Sachenrechtsänderungs-
gesetz vom 21.09.1994 (BGBl I, S.
2457; 2491) i.V.m. § 7 der Sachen-
rechtsdurchführungsverordnung –
SachenR-DV – vom 20.12.1994
(BGBl I, S. 3900) erfolgt nachste-
hende Bekanntmachung.
Entsprechend des Beschlusses 9 W
267 / 11 des Thüringer Oberlandes-
gerichtes Jena kann auch weiterhin
nach dem vorgesehenen Verfahren
beantragt werden.
Durch den Zweckverband Wasser-

versorgung und Abwasserentsor-
gung Altenburger Land, Dorfplatz 1
in 04603 Nobitz, Ortsteil Wilchwitz,
wurden Anträge auf Erteilung der
Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung gem. § 9 Abs. 4 GB-
BerG zum Eintrag einer beschränk-
ten persönlichen Dienstbarkeit für
wasserwirtschaftliche Anlagen
gestellt.
Die Abwasserleitungen DN 150, DN
200, DN 300 und DN 500 mit den
dazugehörigen Schächten leiten das
Abwasser aus der öffentlichen
Kanalisation in die Gewässer der
Orte Trebula, Münsa, Lucka, Fock-

endorf, Lumpzig, Oberlödla,
Gößnitz, Kriebitzsch, Neuenmörbitz,
Frohnsdorf und Zweitschen in den
gleichnamigen der Gemarkungen.
Die von den Anlagen betroffenen
Eigentümer der Grundstücke
GemarkungTrebula
Flur 1, Flurstück 38/5
GemarkungMünsa
Flur 7, Flurstücke 7, 8
Gemarkung Lucka
Flur 2, Flurstück 14
Gemarkung Fockendorf
Flur 1, Flurstück 26
Gemarkung Lumpzig
Flur 1, Flurstück 45/14

GemarkungOberlödla
Flur 1, Flurstück 24/3
GemarkungGößnitz
Flur 7, Flurstücke 832/1, 836/1,
833/11
GemarkungKriebitzsch
Flur 3, Flurstücke 50, 51, 52, 54,
57/2
GemarkungNeuenmörbitz
Flur 1, Flurstücke 34, 35, 36/1, 37,
38
Gemarkung Frohnsdorf
Flur 1, Flurstücke 18/8, 33/1, 60/6,
61/1
Flur 2, Flurstücke 14/4, 14/7, 17/1,
67/1

Gemarkung Zweitschen
Flur 1, Flurstück 31/1, 34/1, 34/3,
35/2
haben die Möglichkeit, die einge-
reichten Anträge und die beige-
fügten Unterlagen im Zeitraum vom
23. Mai 2016 bis einschließlich 20.
Juni 2016 bei der unteren Wasser-
behörde in Schmölln, Amtsplatz 8,
Zimmer 103, während der Dienst-
zeiten einzusehen.

Altenburg, den 21.05.2016

Michaele Sojka
Landrätin

Öffentliche Bekanntmachung

Am 10. März 2016 wurde durch die
Verbandsräte in der 98. öffentlichen
Verbandsversammlung mit Be-
schluss-Nr. 04/2016 die Beitrags-
und Gebührensatzung zur Ent-
wässerungssatzung des Zweckver-
bandes Wasserversorgung und Ab-
wasserentsorgung Altenburger Land
(BGS-EWS) beschlossen.
Das Landratsamt Altenburger Land,
Fachdienst Kommunalaufsicht, hat
die Beitrags- und Gebührensatzung
zur Entwässerungssatzung des
Zweckverbandes Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung Altenbur-
ger Land (BGS-EWS) am 02. Mai
2016 rechtsaufsichtlich genehmigt.
Hiermit wird die Beitrags- und
Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung des Zweckverbandes
Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgung Altenburger Land (BGS-
EWS) bekannt gemacht.

Nobitz, OTWilchwitz, 03. Mai 2016

gez. Melzer Siegel
Verbandsvorsitzender
Zweckverband Wasserversorgung
undAbwasserentsorgung
Altenburger Land Nobitz

Beitrags- undGebührensatzung
zurEntwässerungssatzung des
ZweckverbandesWasserver-

sorgung undAbwasserentsorgung
AltenburgerLand (BGS-EWS)

vom03.Mai 2016

Aufgrund der §§ 2, 7, 7b, 12, 14 und
§ 21 aAbs. 4 des Thüringer Kommu-
nalabgabengesetzes (ThürKAG) er-
lässt der Zweckverband Wasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung
Altenburger Land folgende Satzung:

§ 1Abgabenerhebung
Der Zweckverband erhebt nach
Maßgabe dieser Satzung:
1. Beiträge zur Deckung des Auf-
wandes für die Herstellung/Anschaf-
fung der öffentlichen Entwässerungs-
einrichtung (Herstellungsbeiträge/
Anschaffungsbeiträge),
2. Benutzungsgebühren (Grundge-
bühren, Einleitungsgebühren und
Beseitigungsgebühren) für die Be-
nutzung der öffentlichen Entwässe-
rungseinrichtung (öffentliche Kana-
lisation und/oder zentrale Kläranlage
und/oder Fäkalschlammbeseitigung),
3. Kosten für Grundstücksan-
schlüsse, soweit sie nicht Teil der öf-
fentlichen Entwässerungseinrich-
tung sind.

§ 2Beitragstatbestand
Der Beitrag wird für
1. bebaute, bebaubare oder gewerb-

lich genutzte oder gewerblich
nutzbare sowie für solche Grund-
stücke erhoben, auf denen Abwasser
anfällt, wenn für sie nach § 4 EWS
ein Recht zum Anschluss an die Ent-
wässerungseinrichtung besteht.
2. Grundstücke, die an die Ent-
wässerungseinrichtung tatsächlich
angeschlossen sind, erhoben.
3. Grundstücke, die aufgrund einer
Sondervereinbarung nach § 7 EWS
an die Entwässerungseinrichtung
angeschlossen werden, erhoben.

§ 3Entstehen der
Beitragspflicht

Die Beitragspflicht entsteht im Falle
1. des § 2 Nummer 1, sobald das
Grundstück an die Entwässerungs-
einrichtung angeschlossen bzw. im
Falle der Kostenspaltung nach § 6 an
die Teileinrichtung angeschlossen
werden kann,
2. des § 2 Nummer 2, sobald das
Grundstück an die Entwässerung-
seinrichtung bzw. im Falle der
Kostenspaltung nach § 6 an die
Teileinrichtung angeschlossen ist,
3. des § 2 Nummer 3, mit Abschluss
der Sondervereinbarung.

Abweichend von Satz 1 entsteht die
sachliche Beitragspflicht
1. für unbebaute Grundstücke, so-
bald und soweit das Grundstück be-
baut und tatsächlich angeschlossen
wird,
2. für bebaute Grundstücke in Höhe
der Differenz, die sich aus tatsäch-
licher und zulässiger Bebauung
ergibt, erst soweit und sobald die tat-
sächliche Bebauung erweitert wird,
3. für bebaute Grundstücke nicht,
soweit und solange das Grundstück
die durchschnittliche Grundstücks-
fläche im Verteilungsgebiet der Ein-
richtung des Aufgabenträgers um
mehr als 30 von Hundert (Grenz-
wert) übersteigt.

a) Die durchschnittliche Grund-
stücksfläche für Grundstücke, die
vorwiegend Wohnzwecken
dienen, beträgt 1.141 m². Hieraus
ergibt sich ein Grenzwert von
1.483 m².

b) Die durchschnittliche Grund-
stücksfläche für sonstige Grund-
stücke beträgt 2.533 m². Hieraus
ergibt sich ein Grenzwert von
3.293 m².

c) Die durchschnittliche Grund-
stücksfläche für gewerbliche
Grundstücke beträgt 7.607 m².
Hieraus ergibt sich ein Grenzwert
von 9.889 m².

Ziffer 3 gilt nicht für die tatsächlich
bebaute Fläche.

§ 4Beitragspflichtiger
(1) Beitragspflichtiger ist, wer im
Zeitpunkt der Bekanntgabe des
Beitragsbescheides Eigentümer des
Grundstücks, Erbbauberechtigter
oder Inhaber eines dinglichen Nut-
zungsrechts im Sinne des Artikels
233 § 4 des Einführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EG-
BGB) ist.

(2) Soweit der Beitragspflichtige der
Eigentümer oder der Erbbaube-
rechtigte eines Grundstücks ist und
dieser nicht im Grundbuch eingetra-
gen ist oder sonst die Eigentums-
oder Berechtigungslage ungeklärt
ist, so ist derjenige beitragspflichtig,
der im Zeitpunkt des Entstehens der
Beitragspflicht der Besitzer des be-
troffenen Grundstücks ist. Bei einer
Mehrheit von Besitzern ist jeder
entsprechend der Höhe seines An-
teils am Mitbesitz zur Abgabe
verpflichtet.

(3) Mehrere Beitragspflichtige sind
Gesamtschuldner, bei Wohnungs-
und Teileigentum sind die einzelnen
Wohnungs- und Teileigentümer nur
entsprechend ihrem Miteigentums-
anteil beitragspflichtig.

§ 5Beitragsmaßstab
(1) Der Beitrag wird nach der
gewichteten Grundstücksfläche
(Produkt aus Grundstücksfläche und
dem Nutzungsfaktor) berechnet.

(2)Als Grundstücksfläche gilt:
a) bei Grundstücken im Bereich

eines Bebauungsplanes die
Fläche, die der Ermittlung der
zulässigen Nutzung zugrunde zu
legen ist,

b) bei Grundstücken außerhalb des
Geltungsbereiches eines Bebau-
ungsplanes,
aa) die gänzlich im unbeplanten

Innenbereich (§ 34 Bauge-
setzbuch - BauGB) liegen,
grundsätzlich die gesamte
Fläche des Buchgrundstücks

bb) die sich vom Innenbereich
über die Grenzen des Bebau-
ungszusammenhanges hinaus
in denAußenbereich erstrecken

1. soweit sie an eine Erschlie-
ßungsanlage angrenzen, die Fläche
zwischen der gemeinsamen Grenze
der Grundstücke mit der Er-
schließungsanlage und einer der orts-
üblichen Bebauung entsprechenden
Grundstückstiefe (Tiefenbegren-
zung); Grundstücksteile, die ledig-
lich die wegemäßige Verbindung zur
Erschließungsanlage herstellen, blei-
ben bei der Bestimmung der Grund-

stückstiefe unberücksichtigt. Diese
beträgt in den Mitgliedsgemeinden:

Gößnitz 40 m
Altkirchen 60 m
Lucka 30 m
Dobitschen 55 m
Nobitz 30 m
Drogen 40 m
Frohnsdorf 50 m
Göhren 35 m
Jückelberg 45 m
Lumpzig 55 m
Langenleuba-Niederhain 50 m
Mehna 45 m
Ziegelheim 40 m
Naundorf 40 m
Rositz 35 m
Starkenberg 40 m
Kriebitzsch 40 m
Tegkwitz 60 m
Monstab 35 m
Fockendorf 25 m
Lödla 30 m
Gerstenberg 35 m
Heyersdorf 60 m
Haselbach 30 m
Ponitz 45 m
Treben 40 m
Windischleuba 40 m

2. soweit sie nicht an eine Er-
schließungsanlage angrenzen, die
Fläche zwischen der Grundstücks-
grenze, die der Erschließungsanlage
zugewandt ist und einer der orts-
üblichen Bebauung entsprechenden
Grundstückstiefe (Tiefenbegren-
zung). Diese beträgt in den Mit-
gliedsgemeinden:

siehe (2) bb) 1.
Überschreitet die beitragsrechtlich
relevante tatsächliche Nutzung die
Abstände nach den Ziffern 1. und 2.,
so fällt die Linie zusammen mit der
hinteren Grenze der tatsächlichen
Nutzung.

c) bei bebauten Grundstücken im
Außenbereich (§ 35 BauGB) die
Grundfläche der an dieAbwasser-
anlage angeschlossenen
Baulichkeiten geteilt durch die
Grundflächenzahl 0,2, höchstens
jedoch die tatsächliche Grund-
stücksfläche. Die ermittelte Fläche
wird diesen Baulichkeiten
dergestalt zugeordnet, dass ihre
Grenzen jeweils im gleichenAb-
stand von denAußenwänden der
Baulichkeiten verlaufen. Bei einer
Überschreitung der Grundstücks-
grenze durch diese Zuordnung er-
folgt eine gleichmäßige Flächen
ergänzung auf dem Grundstück.

d) bei Grundstücken, für die im Be-
bauungsplan die Nutzung als

Sportplatz, Friedhof oder Klein-
garten im Sinne des Bundesklein-
gartengesetzes festgelegt ist, oder
die innerhalb eines im Zusam-
menhang bebauten Ortsteils (§ 34
BauGB) tatsächlich so genutzt
werden, die Grundfläche der an
dieAbwasseranlage angeschlosse-
nen Baulichkeiten geteilt durch
die Grundflächenzahl 0,2, höchs-
tens jedoch die tatsächliche
Grundstücksfläche. Die ermittelte
Fläche wird diesen Baulichkeiten
dergestalt zugeordnet, dass ihre
Grenzen jeweils im gleichenAb-
stand von denAußenwänden der
Baulichkeiten verlaufen. Bei einer
Überschreitung der Grundstücks-
grenze durch diese Zuordnung er-
folgt eine gleichmäßige Flächen-
ergänzung auf dem Grundstück.

(3) Der Nutzungsfaktor beträgt:
a) bei Grundstücken, die in einer der

baulichen oder gewerblichen
Nutzung vergleichbaren Weise
genutzt werden können (z. B.
Friedhöfe, Sportanlagen, Cam-
pingplätze, Freibäder, Stellplätze
oder Dauerkleingärten) oder un-
tergeordnet bebaut oder unterge-
ordnet gewerblich genutzt sind,
1,0.

b) bei Grundstücken mit einer Be-
baubarkeit mit einem Vollge-
schoss 1,0. Für jedes weitere
Vollgeschoss wird der Faktor um
0,5 erhöht.

(4) Für die Zahl der Vollgeschosse
im Sinne vonAbsatz 3 gilt:
a) die im Bebauungsplan festgesetzte

höchstzulässige Zahl der Vollge-
schosse,

b) soweit der Bebauungsplan statt
der Vollgeschosszahl eine Bau-
massenzahl ausweist, die Bau-
massenzahl geteilt durch 3,5;
Bruchzahlen werden dabei bis
einschließlich 0,4 auf die voraus-
gehende volle Zahl abgerundet
und solche über 0,4 auf die nächst-
folgende volle Zahl aufgerundet,

c) soweit kein Bebauungsplan
besteht oder in dem Bebauungs-
plan weder die Zahl der Vollge-
schosse noch die Baumassenzahl
bestimmt sind, die Zahl der nach
der näheren Umgebung über-
wiegend vorhandenen Bebauung
zulässigen Vollgeschosse,

d) die Zahl der tatsächlichen
Vollgeschosse, sofern diese Zahl
höher ist als die nach dem
Absatz 4 Buchstabe a) bis c) er-
mittelte Zahl.

- Fortsetzung auf Seite 6 -
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e) soweit Grundstücke imAußen-
bereich liegen (§ 35BauGB), die
Zahl der genehmigtenVollge-
schosse.Weist das Grundstück
keine genehmigte Bebauung auf
oder überschreitet die vorhandene
Bebauung die genehmigte Bebau-
ung, ist die Zahl derVollgeschosse
der vorhandenenBebauung
maßgeblich.

(5) Vollgeschosse sind Geschosse,
deren Deckenoberkante im Mittel
mehr als 1,40 m über die Gelän-
deoberfläche hinausragt und die über
mindestens zwei Drittel ihrer Grund-
fläche eine lichte Höhe von min-
destens 2,00m haben.
Soweit für ein Grundstück keine
Baumassenzahl festgesetzt ist, ergibt
sich die Geschosszahl bei Bau-
werken mit Vollgeschossen, die
höher als 3,5 Meter sind und bei
Gebäuden ohne Vollgeschoss-
aufteilung durch Teilung der tatsäch-
lich vorhandenen Baumasse mit der
tatsächlich überbauten Grundstücks-
fläche und nochmaliger Teilung des
Ergebnisses durch 3,5. Bruchzahlen
werden entsprechend Absatz 4
Buchstabe b) gerundet.

§ 6Kostenspaltung
Der Beitragwird für
1. das Kanalnetz, inklusiveHaupt-
undVerbindungssammler sowie
Hausanschlüsse im öffentlichen
Verkehrsraum,

2. Kläranlagen
gesondert und in beliebiger
Reihenfolge erhoben.

§ 7Beitragssatz
1. DerAbwasserbeitrag setzt sich im
Falle des § 6Nummer 1wie folgt
zusammen:
0,58 Euro/m² gewichtete Grund-
stücksfläche

2. DerAbwasserbeitrag setzt sich im
Falle des § 6Nummer 2wie folgt
zusammen:
0,24 Euro/m² gewichtete Grund-
stücksfläche

§ 8 Fälligkeit
Der Beitrag wird drei Monate nach
Bekanntgabe des Beitragsbescheides
fällig. Soweit mit der Beitragsfest-
setzung (Festsetzungsbescheid) nicht
zugleich die Zahlungsaufforderung
(Leistungsbescheid) erfolgt, wird der
Beitrag drei Monate nach Bekannt-
gabe der Zahlungsaufforderung fäl-
lig.

§ 9 Stundung
(1) Der Beitrag für bebaute,
gewerblich genutzte Grundstücke
wird auf Antrag zinslos gestundet,
soweit und solange der Eigentümer
nachweist, dass
1. dasVerhältnis der genutzten
Grundstücksfläche zu der nicht
genutztenGrundstücksfläche das
Verhältnis 1 : 3 überschreitet und

2. die nicht genutztenGrundstücks-
teile nicht zuwirtschaftlich zu-
mutbaren Bedingungen veräußert
werden können.

Die Stundung wird auf die Grund-
stücksfläche begrenzt, die über das
in Satz 1 Nr. 1 genannte Verhältnis
hinaus geht.

(2) Der Beitrag wird auf Antrag
solange zinslos gestundet, wie
Grundstücke als Kleingärten im
Sinne des Bundeskleingartengeset-

zes vom 28. Februar 1983 (BGBl. I
S. 210) in der jeweils geltenden Fas-
sung genutzt werden und der
Beitragspflichtige nachweist, dass
die darauf befindlichen Gebäude
nicht zum dauerhaften Wohnen
geeignet sind oder für gewerbliche
Zwecke genutzt werden.

(3) Der Beitrag wird aufAntrag zins-
los gestundet, soweit und so lange
Grundstücke als Friedhof genutzt
werden.

(4) Der Beitrag wird aufAntrag zins-
los gestundet, soweit und solange
Grundstücke mit Kirchen bebaut
sind, die zur Religionsausübung
genutzt werden, soweit diese nicht
tatsächlich an die Entwässerungsein-
richtung angeschlossen sind.

(5) Gemäß § 21 a Abs. 4 ThürKAG
werden Beiträge, die bis zum 31.
Dezember 2004 bereits entstanden
sind, in den Fällen des § 7 Abs. 7
ThürKAG zinslos gestundet. Bereits
gezahlte Beiträge werden auf Antrag
an den Grundstückseigentümer, Erb-
bauberechtigten oder Inhaber eines
dringlichen Nutzungsrechts im
Sinne des Artikels 233 § 4 des Ein-
führungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuch (EGBGB) zum 01. Ja-
nuar 2005 unverzinst zurückgezahlt
und zinslos gestundet. Die Stundung
erfolgt bis zum Zeitpunkt, in dem die
Beitragspflicht nach § 7 Abs. 7
ThürKAG entstehenwürde.

§ 10Ablösung,Vorauszahlung
(1) Der Beitrag kann vor demEntste-
hen der Beitragspflicht abgelöst wer-
den. Der Ablösungsbetrag richtet
sich nach der voraussichtlichen
Höhe des Beitrags. Ein Rechts-
anspruch aufAblösung besteht nicht.
Die Ablösung erfolgt durch Verein-
barung zwischen dem Zweckver-
band und demBeitragspflichtigen.

(2) Vorauszahlungen können nach
Maßgabe der rechtlichen Vorausset-
zungen erhoben werden. § 8 gilt
entsprechend.

§ 11Erstattung derKosten
fürGrundstücksanschlüsse

(1) Die Aufwendungen für die Her-
stellung, Anschaffung, Verbesse-
rung, Erneuerung, Veränderung, und
Beseitigung sowie für die Unterhal-
tung des Teils der Grundstücksan-
schlüsse sind, soweit diese nicht
nach § 1Abs. 3 EWSBestandteil der
Entwässerungsanlage sind, dem
Zweckverband in der jeweils tat-
sächlich entstandenen Höhe zu er-
statten.

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht
mit Abschluss der jeweiligen Maß-
nahme. Schuldner ist, wer im Zeit-
punkt des Entstehens des Erstat-
tungsanspruchs Eigentümer des
Grundstücks oder Erbbauberech-
tigter ist. § 8 gilt entsprechend.

§ 12Gebührenerhebung
Der Zweckverband erhebt für die
Benutzung der Entwässerungsein-
richtung von nicht an die leitungsge-
bundene Entwässerungsanlage an-
schließbaren, aber entsorgten Grund-
stücken Beseitigungsgebühren. Der
ZAL erhebt für die Benutzung der
Entwässerungseinrichtung von an
die leitungsgebundene Entwässe-
rungsanlage anschließbaren Grund-
stücken Grund- und Einleitungsge-

bühren (Volleinleiter) bzw. von an
die leitungsgebundene Entwässe-
rungsanlage angeschlossenen
Grundstücken, die gem. § 9 Abs. 2
EWS über eine Grundstückskläran-
lage verfügen müssen, Grund-, Ein-
leitungs- und Beseitigungsgebühren
(Teileinleiter).

§ 13Grundgebühr
(1) Die Grundgebühr wird bei
Grundstücken die an die leitungsge-
bundene Entwässerungsanlage an-
schließbar bzw. angeschlossen sind
nach dem Nenndurchfluss (Q3) der
verwendeten Wasserzähler berech-
net. Befinden sich auf einem Grund-
stück nicht nur vorübergehend
mehrere Wasseranschlüsse, so wird
die Grundgebühr nach der Summe
des Nenndurchflusses der einzelnen
Wasserzähler berechnet. Soweit
Wasserzähler nicht eingebaut sind,
wird der Nenndurchfluss geschätzt,
der nötig wäre, um die mögliche
Wasserentnahmemessen zu können.

(2) Die Grundgebühr beträgt in Ab-
hängigkeit des Nenndurchflusses
(Qn) / Dauerdurchfluss (Q3) der ver-
wendetenWasserzähler

- fürVolleinleiter:
120,00 Euro/Jahr
bei Qn ≤ 2,5m³/h / Q3 ≤ 4m³/h
288,00 Euro/Jahr
bei Qn ≤ 6,0m³/h / Q3 ≤ 10m³/h
480,00 Euro/Jahr
bei Qn ≤ 10,0m³/h / Q3 ≤ 16m³/h
720,00 Euro/Jahr
bei Qn ≤ 15,0m³/h / Q3 ≤ 25m³/h
1.200,00 Euro/Jahr
bei Qn ≤ 25,0m³/h / Q3 ≤ 40m³/h
1.920,00 Euro/Jahr
bei Qn ≤ 40,0m³/h / Q3 ≤ 63m³/h
2.880,00 Euro/Jahr
bei Qn ≤ 60,0m³/h / Q3 ≤ 100m³/h
4.800,00 Euro/Jahr
beiQn≤ 100,0m³/h /Q3≤ 160m³/h
7.200,00 Euro/Jahr
beiQn≤ 150,0m³/h /Q3≤ 250m³/h

Wird bei Grundstücken vor Ein-
leitung der Abwässer in die Ent-
wässerungsanlage eine Vorklärung
oder sonstige Vorbehandlung der
Abwässer auf dem Grundstück ver-
langt, so beträgt die ermäßigte
Grundgebühr

- für Teileinleiter
73,50 Euro/Jahr
bei Qn ≤ 2,5m³/h / Q3 ≤ 4m³/h
176,40 Euro/Jahr
bei Qn ≤ 6,0m³/h / Q3 ≤ 10m³/h
294,00 Euro/Jahr
bei Qn ≤ 10,0m³/h / Q3 ≤ 16m³/h
441,00 Euro/Jahr
bei Qn ≤ 15,0m³/h / Q3 ≤ 25m³/h
735,00 Euro/Jahr
bei Qn ≤ 25,0m³/h / Q3 ≤ 40m³/h
1.176,00 Euro/Jahr
bei Qn ≤ 40,0m³/h / Q3 ≤ 63m³/h
1.764,00 Euro/Jahr
bei Qn ≤ 60,0m³/h / Q3 ≤ 100m³/h
2.940,00 Euro/Jahr
bei Qn ≤ 100,0 m³/h / Q3 ≤ 160
m³/h
4.410,00 Euro/Jahr
bei Qn ≤ 150,0 m³/h / Q3 ≤ 250
m³/h

§ 14Einleitungsgebühr
(1) Die Einleitungsgebühr wird nach
Maßgabe der nachfolgendenAbsätze
nach der Menge der Abwässer die
der Entwässerungseinrichtung von
den angeschlossenen Grundstücken
zugeführt werden und der Fläche
von welcher Niederschlagswasser
eingeleitet wird berechnet.

(2) Die Gebühr beträgt für Vollein-
leiter 2,85 €/m³Abwasser.

(3) Als Abwassermenge gelten die
demGrundstück aus der öffentlichen
Wasserversorgungsanlage zuge-
führten Wassermengen und die auf
dem Grundstück gewonnenen Was-
sermengen (Eigengewinnungsanla-
gen), abzüglich der nachweislich auf
dem Grundstück verbrauchten oder
zurückgehaltenen Wassermengen,
die nicht in die öffentliche Ab-
wasserbeseitigungsanlage gelangen.
Der Nachweis der verbrauchten und
der zurückgehaltenen Wassermen-
gen obliegt dem Gebührenpflichti-
gen.

Der Nachweis ist erbracht, wenn eine
eichrechtliche zugelassene Zählein-
richtung durch den Zweckverband
zusätzlich installiert ist, die die
Wassermengen ermittelt, die nicht in
die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage gelangen insbesondere
zur Bewässerung von Gartenflächen.
Die Kosten für die Anschaffung, In-
stallation und den Betrieb sowie sons-
tigen Mehraufwand für die zusätz-
liche Zählerstandserfassung und die
Verrechnung trägt derBenutzer.

Zur Ermittlung der Wassermengen
aus Eigengewinnungsanlagen kann
der ZAL die Installation von
Wasserzählern verlangen. Die dabei
entstehenden Kosten trägt der
Gebührenpflichtige.
Für das Wasser, das für den Bau von
Eigenheimen und betrieblichen An-
lagen gebraucht wird, muss bis zur
Fertigstellung auf Antrag und mit
Nachweis keine Abwassergebühr
entrichtet werden.

Bei Betrieben, bei denen Trinkwas-
ser direkt in das Produkt eingeht
bzw. beim technologischen Ver-
fahren verbraucht wird, ist einAbzug
der verbrauchten Trinkwassermenge
auf Antrag möglich. Der Antrag ist
schriftlich mit den entsprechenden
Nachweisen bis zum 30. November
des jeweiligen Jahres beim Zweck-
verband zu stellen. Der Nachweis
der verbrauchten und der zurückge-
haltenen Wassermenge obliegt dem
Gebührenpflichtigen.
Bei landwirtschaftlichen Betrieben
mit Viehhaltung gilt für jedes Stück
Großvieh (lt. Umrechnungsschlüs-
sel) eine Wassermenge von 18 m³
pro Jahr als nachgewiesen.

Vorhandenes Kleinvieh wird nach
dem Umrechnungsschlüssel auf
Großvieheinheiten umgerechnet.
Der Umrechnungsschlüssel be-
stimmt sich nach den jeweils gel-
tenden gesetzlichenVorschriften.
Maßgebend für die Ermittlung dieser
zurückgehaltenen Wassermengen ist
die Viehzahl nach dem von den Mit-
gliedsgemeinden zu ermittelndem
Ergebnis der dem Erhe-
bungszeitraum vorangehenden Vieh-
zählung. Der Antrag bzw. Nachweis
ist bis zum 30. November des je-
weiligen Jahres zu stellen.

Die Wasserverbräuche sind vom
Zweckverband zu schätzen, wenn
1. der Zutritt zumWasserzähler oder
dessenAblesung nicht möglich
ist,

2. die demKunden zur Selbstab-
lesung zugestelltenAblesekarten
nicht beimZALvorliegen,

3. sich konkreteAnhaltspunkte dafür
ergeben, dass derWasserzähler

denwirklichenWasserverbrauch
nicht angibt oder

4. einWasserzähler nicht vorhanden
ist.

(4) Die Schmutzwassergebühr be-
trägt für Grundstücke mit Ableitung
in einen öffentlichen Kanal mit
vorgeschalteter mechanischer oder
teilbiologischer Grundstückskläran-
lage 1,41 €/m³.

Das gilt nicht für Grundstücke mit
gewerblichen oder sonstigen Be-
trieben, bei denen die Vorklärung
oder Vorbehandlung lediglich be-
wirkt, dass dieAbwässer dem durch-
schnittlichen Verschmutzungsgrad
oder der üblichen Verschmut-
zungsart der eingeleiteten Abwässer
entsprechen.

(5) Die Schmutzwassergebühr be-
trägt für Grundstücke mit Ableitung
in einen öffentlichen Kanal mit
vorgeschalteter Grundstückskläran-
lage, die den Anforderungen nach
Anhang 1, Teil C, Abs. 1 für die
Größenklassen 1 der Abwasser-
verordnung (AbwV) vom 17. Juni
2004 in der jeweils geltenden Fas-
sung entspricht und die nachweislich
gemäß der dafür geltenden allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung
(Bauartzulassung) sowie den Be-
stimmungen der Thüringer Klein-
kläranlagenverordnung betrieben
wird, 0,71 €/m³.

Das gilt nicht für Grundstücke mit
gewerblichen oder sonstigen Be-
trieben, bei denen die Vorklärung
oder Vorbehandlung lediglich be-
wirkt, dass dieAbwässer dem durch-
schnittlichen Verschmutzungsgrad
oder der üblichen Verschmut-
zungsart der eingeleiteten Abwässer
entsprechen.

(6) Die Niederschlagswassergebühr
bemisst sich nach der bebauten,
überbauten, befestigten, vollver-
siegelten oder teilversiegelten
Grundstücksfläche, von der Nieder-
schlagswasser unmittelbar oder mit-
telbar in die Entwässerungseinrich-
tung abfließen kann (angeschlossene
Grundstücksfläche). Die Nieder-
schlagswassergebühr beträgt 0,67 €
je m² und Jahr angeschlossene
Grundstücksfläche.

(7) Als angeschlossen gelten solche
Grundstücksflächen, von denen das
Niederschlagswasser
a) über einen auf demGrundstück
befindlichenAnschluss direkt (un-
mittelbarerAnschluss) oder

b) über einen auf demGrundstück
befindlichenAnschluss unter Be-
nutzung einer im fremden Eigen-
tum stehendenAbwasserleitung
(mittelbarerAnschluss) oder

c) oberirdisch aufgrund eines
Gefälles über befestigten Flächen
des betreffendenGrundstücks
und/oder vonNachbargrund-
stücken – insbesondere Straßen,
Wegen, Stellplätzen, Garagen
vorhöfen – (tatsächlicherAn-
schluss) in die öffentliche
Entwässerungseinrichtung gelan-
gen kann.

(8)Als bebaute oder überbaute
Grundstücksflächen gelten die
Grundflächen der auf demGrund-
stück befindlichenGebäude.

- Fortsetzung auf Seite 7 -

Öffentliche Bekanntmachung
des ZweckverbandesWasserversorgung undAbwasserentsorgungAltenburgerLand

Beitrags- undGebührensatzung zurEntwässerungssatzung des ZweckverbandesWasserversorgung undAbwasserentsorgung
AltenburgerLand (BGS-EWS) vom 03.Mai 2016
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- Fortsetzung von Seite 6 -

Öffentliche Bekanntmachung
des ZweckverbandesWasserversorgung undAbwasserentsorgungAltenburgerLand

Beitrags- undGebührensatzung zurEntwässerungssatzung des ZweckverbandesWasserversorgung undAbwasserentsorgung
AltenburgerLand (BGS-EWS) vom 03.Mai 2016

(9) Als befestigte oder vollver-
siegelte Flächen gelten alle Flächen,
die durch menschliches Einwirken
so verdichtet sind, dass die natür-
liche Versickerungsfähigkeit des Bo-
dens nicht nur unerheblich verändert
wurde. Dies gilt insbesondere für die
auf dem Grundstück geteerten, be-
tonierten, asphaltierten, gepflas-
terten, gefliesten, plattierten oder mit
anderen wasserundurchlässigen Ma-
terialien befestigten Flächen, soweit
sie nicht bereits in den Flächen nach
Abs. 6 enthalten sind.

(10)Als teilversiegelte Grundstücks-
flächen gelten die auf versickerungs-
fähigem Untergrund verlegten Pflas-
ter- oder Plattenbeläge mit offenen
Fugen.

(11) Die Flächen nach den Absätzen
7 bis 9 werden bei der Festsetzung
der Niederschlagswassergebühr wie
folgt angesetzt:
a) Flächen im Sinne desAbs. 7mit
100 v.H.

b) Flächen im Sinne desAbs. 8mit
100 v.H.

c) Flächen im Sinne desAbs. 9mit
70 v. H.
Betonsteinpflaster, in Sand oder
Schlacke verlegt, Platten

d) Flächen im Sinne desAbs. 9mit
60 v. H.
Flächenmit Pflaster (Fugenan-
teil  15%), z.B. 10 cm x 10 cm
und kleiner, Kunststoff- bzw.
Kunststoffrasen-Sportflächenmit
Dränung

e) Flächen im Sinne desAbs. 9mit
50 v.H.
wassergebundene Flächen (z. B.
Kies oderMineralgemisch im
feuchten Zustand eingebaut und
verdichtet), Kiesdächer, begrünte
Dachflächen für Extensivbe-
grünungen unter 10 cmAufbau-
dicke

f ) Flächen im Sinne desAbs. 9mit
30 v.H.
Rasengittersteine, Ökopflaster,
begrünte Dachflächen für Exten-
sivbegrünungen ab 10 cmAuf-
baudicke und für Intensivbegrü-
nungen, Kinderspielplätzemit
Teilbefestigungen, Rasen-Sport-
flächenmit Dränung

Die nach den Absätzen 5 bis 10
maßgebliche Fläche wird grundsätz-
lich imWege der Selbstauskunft von
den Gebührenpflichtigen ermittelt.
Hierzu sind von den Gebühren-
pflichtigen auf Anforderung durch
den Zweckverband mittels eines
amtlichen Vordruckes die hierfür
benötigten Angaben zu machen. Der
Zweckverband kann erforderlichen-
falls weitere, für die Bemessung der
Abgabe relevante Unterlagen for-
dern. Bei Grundstücken, für die
keine oder für die Ermittlung der Be-
messungsgrundlagen unzureichende
Angaben der Gebührenpflichtigen
vorliegen, werden die angeschlosse-
nen Grundstücksflächen im Wege
der Schätzung ermittelt.

(12) Weist der Gebührenpflichtige
nach, dass die tatsächliche bebaute,
überbaute, befestigte, voll- oder teil-
versiegelte Fläche, von der Nieder-
schlagswasser in die Entwässerungs-
einrichtung eingeleitet wird, kleiner
ist als die vom Zweckverband zu-
grunde gelegte Fläche, so legt der
Zweckverband die geringere Fläche
der Bemessung der Niederschlags-
wassergebühr zugrunde. Entspre-
chendes gilt, wenn nachgewiesen
wird, dass der Entwässerungsein-
richtung kein Niederschlagswasser
zugeleitet wird. Änderungsanträge
nach Satz 1 und 2 sind bis zum
Ablauf derWiderspruchsfrist für den
Gebührenbescheid zu stellen.
Anträge, die nachAblauf der Wider-
spruchsfrist eingehen, werden noch
ab dem Kalenderjahr, in dem sie
eingehen, berücksichtigt. Der Nach-
weis ist dadurch zu führen, dass der
Antragssteller anhand maßstabs-
gerechter Planunterlagen die einzel-
nen Flächen, von denen Nieder-
schlagswasser eingeleitet wird, unter
Angabe ihrer Größe genau bezeich-
net. Für die Entscheidung sind die
tatsächlichen Verhältnisse am 01.
Januar des Jahres, für das die Gebühr
erhoben wird, maßgebend. Entsteht
die Gebührenpflicht erst im Laufe
des Kalenderjahres, sind die tatsäch-
lichen Verhältnisse zu Beginn der
Gebührenpflicht maßgebend. Die
tatsächlich bebaute, überbaute, teil-
oder vollversiegelte Grundstücks-
fläche bleibt auch für künftige Ver-

anlagungszeiträume so lange
Gebührenmaßstab, bis sich die Ver-
hältnisse ändern.

(13) Weist der Zweckverband nach,
dass die tatsächlich bebaute, über-
baute, teil- oder vollversiegelte
Grundstücksfläche, von der Nieder-
schlagswasser in die Entwässerungs-
einrichtung eingeleitet wird, höher
ist als die bislang vom Zweckver-
band zugrunde gelegte Fläche, so
wird die höhere Fläche der
Gebührenbemessung zugrunde
gelegt. Abs. 11 Satz 6,7 und 8 gelten
entsprechend.

§ 15Beseitigungsgebühr
(1) Die Beseitigungsgebühr wird
nach dem Rauminhalt der Abwässer
berechnet, die aus den Grundstücks-
kläranlagen der nicht an die leitungs-
gebundenen Entwässerungsanlagen
anschließbaren Grundstücke und der
an die leitungsgebundenen Ent-
wässerungsanlage angeschlossenen
Grundstücke abtransportiert werden.
Der Rauminhalt der Abwässer wird
mit einer geeigneten Messeinrich-
tung festgestellt.

(2) Die Gebühr beträgt fürAbwasser
bzw. Fäkalschlamm35,12 €/m³.

§ 16Gebührenzuschläge
(1) Für Abwasser, dessen Beseiti-
gung einschließlich der Klär-
schlammbeseitigung (Beseitigung)
Kosten verursacht, die die durch-
schnittlichen Kosten der Beseitigung
von Hausabwasser ummehr als 30 v.
H. (Grenzwert) übersteigen, werden
Zuschläge erhoben. Sie bestimmen
sich nach dem Maß der Konzentra-
tion (Grenzmenge) bestimmter In-
haltsstoffe gemäß Anlage 1, die Be-
standteil der Satzung ist. Die
Zuschläge (Starkverschmutzungsge-
bühr) betragen bereits bei Über-
schreitung eines Abwasserin-
haltsstoffes
a) der Grenzmenge I 40%,
b) der Grenzmenge II 90%,
c) der Grenzmenge III die tatsäch-
lichenKosten

der Einleitungsgebühr gemäß § 14
Abs. 1.

(2) Absatz 1 gilt für Fäkalschlamm

nur insoweit, als der Ver-
schmutzungsgrad von Fäkal-
schlamm gewöhnlicher Zusam-
mensetzung in einer Weise übertrof-
fen wird, dass die Kosten den inAb-
satz 1 genannten Grenzwert
übersteigen. In diesem Fall wird ein
Zuschlag zur Kubikmetergebühr des
§ 15Abs. 2 Starkverschmutzungsge-
bühr in Höhe des den Grenzwert
übersteigenden Vorhundertsatzes er-
hoben.

§ 17Entstehen der
Gebührenschuld

(1) Die Einleitungsgebühr für
Schmutzwasser entsteht mit jeder
Einleitung von Abwasser in die Ent-
wässerungsanlage. Die Einleitungs-
gebühr für Niederschlagswasser
entsteht mit Beginn eines jeden
Tages in Höhe eines Tagesbruchteils
der Jahresgebührenschuld neu.
Die Beseitigungsgebühr entsteht mit
jeder Entnahme des Räumguts.

(2) Die Grundgebührenschuld für
anschließbare und angeschlossene
Grundstücke entsteht erstmals mit
dem Tag, der auf den Zeitpunkt der
betriebsfertigen Herstellung des An-
schlusses folgt. Der Zweckverband
teilt dem Gebührenschuldner diesen
Tag schriftlich mit. Im Übrigen
entsteht die Grundgebührenschuld
mit dem Beginn eines jeden Tages in
Höhe eines Tagesbruchteils der
Jahresgrundgebührenschuld neu.

§ 18Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner ist, wer im
Zeitpunkt des Entstehens der
Gebührenschuld Eigentümer des
Grundstücks oder ähnlich zur
Nutzung des Grundstücks dinglich
berechtigt ist. Gebührenschuldner ist
auch der Inhaber eines auf dem
Grundstück befindlichen Betriebes.
Mehrere Gebührenschuldner sind
Gesamtschuldner.

(2) Soweit Abgabenpflichtiger der
Eigentümer oder Erbbauberechtigte
eines Grundstücks ist und dieser
nicht im Grundbuch eingetragen ist
oder sonst die Eigentums- oder
Berechtigungslage ungeklärt ist, so
ist derjenige abgabenpflichtig, der
im Zeitpunkt des Entstehens derAb-

gabenpflicht der Besitzer des betrof-
fenen Grundstücks ist. Bei einer
Mehrheit von Besitzern ist jeder
entsprechend der Höhe seines An-
teils am Mitbesitz zur Abgabe
verpflichtet.

§ 19Abrechnung,
Fälligkeit, Vorauszahlung

(1) Die Einleitung bzw. Beseitigung
wird jährlich abgerechnet. Die
Grund- und Einleitungs- bzw. Besei-
tigungsgebühren werden einen
Monat nach Bekanntgabe des
Gebührenbescheides fällig.

(2) Auf die Gebührenschuld sind
zum 15.Mai, 15.August und 15. No-
vember jeden Jahres Vorauszahlun-
gen in Höhe eines Viertels der
Jahresabrechnung des Vorjahres zu
leisten. Fehlt eine solche Vorjahres-
berechnung, so setzt der Zweckver-
band die Höhe der Vorauszahlungen
unter Schätzung des Jahresge-
samtverbrauches fest.

§ 20 Pflichten der
Beitrags- undGebührenschuldner
Die Beitrags- und Gebührenschuld-
ner sind verpflichtet, demZweckver-
band die für die Höhe der Schuld
maßgeblichen
1. Sachstände aufAnforderung des
ZALschriftlichmitzuteilen sowie

2.Veränderungen unverzüglich
zumelden und über denUmfang
dieserVeränderungen – auf
Verlangen des ZALauch unter
Vorlage entsprechender Unter-
lagen –Auskunft zu erteilen.

Die Meldepflicht nach § 7 Abs. 7
Satz 6 ThürKAG obliegt der
Gemeinde.

§ 21 Inkrafttreten
(1) Die Satzung tritt rückwirkend
zum 01. Januar 2016 inKraft.

Ausfertigungsvermerk:
Nobitz, OTWilchwitz, 03.Mai 2016

gez.Melzer Siegel
Verbandsvorsitzender

ZweckverbandWasserversorgung
undAbwasserentsorgung
Altenburger Land
Nobitz

Anlage 1
Konzentration der Abwasserinhaltsstoffe und Einstufung gemäß
§ 16 Abs. 1 BGS-EWS (Probenahmeverfahren: Qualifizierte
Stichprobe oder 2 – StundenMischprobe)

Abwasserinhaltsstoffe ME Grenzmenge der
Abwasserinhaltsstoffe
(Konzentration)
I II III

absetzbare Stoffe mg/l 1,5 2 5
abfiltrierbare Stoffe mg/l 400 600 800
BSB5 mg/l 600 800 1200
CSB mg/l 1000 1600 2400
pH-Wert 6-9 6-9,5 6- 10
Chlorid mg/l 500 700 1000
Sulfate (SO42-) mg/l 500 600 700
Sulfide, Schwefelwasser-
stoff (S) mg/l 3 5 7,5
Phosphor (Pges.) mg/l 16 20 25
Stickstoff (Nges.) als Summe
von org. und anorg. Stickstoffmg/l 100 150 200
Nitrit mg/l 10 20 30
Nitrat mg/l 10 20 30
Arsen mg/l 0,1 0,15 0,2
Ammoniumstickstoff
(NH4+ -N) mg/l 75 110 150
Kohlenwasserstoffe mg/l 10 20 30
Silber mg/l 1 2 3
Eisen mg/l 5 10 15
Mangan mg/l 3 5 8

Blei mg/l 0,5 1 1,2
Cadmium mg/l 0,2 0,5 0,6
Chrom (ges.) mg/l 0,5 1 1,2
Chrom–VI mg/l 0,1 0,2 0,3
Kupfer mg/l 0,3 0,5 1
Nickel mg/l 0,5 1 2
Zinn mg/l 2 5 7
Zink mg/l 2 5 7
Cobalt mg/l 0,5 2 5
Quecksilber mg/l 0,05 0,1 0,2
Selen mg/l 1 1,5 2
Barium mg/l 2 3 5
Bor mg/l 0,2 0,5 0,8
Aluminium mg/l 3 7 10
Molybdän mg/l 0,2 0,5 0,6
leicht zerstörbares
Cyanid mg/l 0,05 0,1 0,2
komplex gebun-
denesCyanid mg/l 20 50 60
Tenside mg/l 10 20 30
BTXE mg/l 0,05 0,1 0,2
Aromaten (ges.) mg/l 0,05 0,1 0,2
PAK mg/l 0,02 0,05 0,1
LHKW mg/l 0,05 0,1 0,2
Phenolindex mg/l 0,5 0,7 1
Fluoride mg/l 30 50 100
AOX (adsorbierbare organischeHalogen-
verbindungen) mg/l 0,5 1,0 2,0

schwerflüchtige
lipophile Stoffe* mg/l 50 100 200
Wassertemperatur OC 35 35 35

* Bei Einbau eines Fettabscheiders und der Vorlage des Nach-
weises über die regelmäßige Entsorgung des Fettabscheiders
gemäß DIN 4040 wird der Grenzwert für schwerlösliche
lipophile Stoffe generell auf 250mg/l für alle Grenzmengen fest-
gelegt.

Anmerkungen:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekannt-
machung betreffen, können gegenüber dem Zweckverband
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Altenburger Land
geltend gemacht werden. Sie sind schriftlich unter Angabe der
Gründe geltend zumachen.
Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem
Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind
dieseVerstöße unbeachtlich.

Nobitz, OTWilchwitz, 03.Mai 2016

gez.Melzer Siegel
Verbandsvorsitzender
ZweckverbandWasserversorgung undAbwasserentsorgung
Altenburger Land
Nobitz



Landkreis. Das Altenburger
Land verfügt über eine lebendige
Denkmalszene. Viele engagierte
Personen, Vereine, Kommunen
und Firmen bemühen sich um
den Erhalt dieses Erbes. Der
diesjährige Denkmaltag bietet
wieder Gelegenheit, bei vielfälti-
gen Aktionen die Belange von
Denkmalschutz und Denkmal-
pflege einer breiten Öffentlich-
keit zu zeigen.
In Altenburg und den Städten und
Gemeinden des Landkreises öffnen
jedes Jahr an die hundert Denkmale
ihre Pforten zum Tag des offenen
Denkmals. Verschiedene Veranstal-
tungen wie Führungen, Vorträge
und weitere Kulturangebote locken
zehntausende Bürgerinnen und
Bürger an. Oft sind diese Denkmale
ansonsten nicht öffentlich zugäng-
lich und nur an diesem Sonntag ge-
öffnet. Als Anreiz, Denkmale unter
verschiedenen Blickwinkeln zu be-
trachten, schlägt die Deutsche Stif-
tung Denkmalschutz jährlich ein
Thema vor. In diesem Jahr emp-
fiehlt sie eine Gestaltung des Pro-
grammes unter dem Motto „Ge-
meinsam Denkmale erhalten“. Die-
ses Thema greift in alle Bereiche
der Denkmalpflege ein und unter-
streicht einmal mehr, dass nur
durch die Kooperation von Eigen-
tümern, Vereinen, Initiativen, Ge-
meinden, amtlicher Denkmalpfle-
ge, diversen Planungspartnern in
den Kommunen und Fachleuten
wie Architekten, Restauratoren

oder qualifizierten Handwerkern
die Bewahrung historischer Bau-
substanz möglich ist. Die überwie-
gende Mehrzahl unserer sanierten
und am Denkmaltag geöffneten
Bauten stehen für einen solchen ge-
meinschaftlichen Erfolg. Die unte-
re Denkmalschutzbehörde des
Landratsamtes möchte für die Be-
sucher des Denkmaltages wieder
ein möglichst vollständiges Pro-
grammangebot für die Veranstal-
tungen in den Städten und Gemein-
den zusammenstellen. Deshalb bit-

ten wir an dieser Stelle alle Denk-
maleigentümer, Vereine und Insti-
tutionen, die sich an der Gestaltung
dieses Tages beteiligen, um eine In-
formation an das Landratsamt Al-
tenburger Land, FD Bauordnung
und Denkmalschutz, untere Denk-
malschutzbehörde, oder per Mail
an beatrice.mueller@altenburger-
land.de bis zum 30. Juni 2016. Ein
Meldeformular ist auch unter
www.altenburgerland.de zu finden.

Beatrice Müller,
Untere Denkmalschutzbehörde
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Altenburg. Vor vier Jahren startete
der Landkreis die Aktion „Kinder-
freundliches Haus“. Bisher konn-
ten Gütesiegel an 22 Hausge-
meinschaften im Altenburger
Land vergeben werden. Jetzt fin-
det der beliebte Wettbewerb sei-
ne Fortsetzung.
Für Mehrfamilienhäuser, in denen
das Zusammenleben von Kindern,
jungen Menschen und Senioren gut
funktioniert, vergibt der Landkreis
das Gütesiegel „Kinderfreundliches
Haus“. Dafür kann sich jede Haus-
gemeinschaft im Altenburger Land
bewerben. Um das Gütesiegel zu
erhalten müssen verschiedene Kri-
terien erfüllt sein. Bewertet wird
unter anderem, ob es im Haus eine
kinderfreundliche Hausordnung
gibt, ob Kinder im Umfeld ihrer
Wohnungen gefahrlos spielen kön-
nen, ob geeignete Abstellflächen
für Kinderwagen und Fahrräder zur
Verfügung stehen, wie Konflikte
gelöst werden und ob die Anliegen
und Wünsche der Kinder Beach-
tung finden.

Die Ausschreibungsmodalitäten
und der Bogen mit den Bewer-
tungskriterien kann im Internet auf
der Startseite von www.altenbur-
gerland.de heruntergeladen wer-
den. Mieter einer Hausgemein-
schaft sollten das Formular ge-
meinsam ausfüllen, beim Vermieter
abgeben oder per Post an ihn sen-
den. Nach dessen Kenntnisnahme
werden die Unterlagen an die Pro-
jektkoordinatorin und Gleichstel-
lungsbeauftragte des Landkreises,
Bärbel Müller, weitergereicht. Der
Bewertungsbogen wird schließlich
begutachtet und die Angaben der
Mieter vor Ort werden überprüft.
Das Gütesiegel wird schließlich in
Form einer Plakette von der Land-
rätin verliehen, soll gut sichtbar an
der Haustür angebracht werden und
hat vorerst drei Jahre Gültigkeit.
Einsendeschluss für die Bewer-
bungsunterlagen ist der 15. Juli
2016. Unter allen Ausgezeichneten
werden auch in 2016 wieder Wert-
gutscheine zur Ausstattung eines
Mietergrillfestes verlost. JF

Aktion Kinderfreundliches Haus

Jetzt mitmachen:Wettbewerb
geht in die fünfte Runde

Im vergangenen Jahr erhielt unter anderem die Hausgemeinschaft der Kurzen
Straße 3 in Gößnitz das begehrte Gütesiegel.

Meuselwitz. Ab dem 63. Lebensjahr
scheiden viele Menschen aus dem
Berufsleben aus. Doch was anfangen
mit der neu gewonnenen Freizeit?
Nicht wenige Senioren suchen nach
einer neuen Herausforderung und ei-
ner sinnvollenAufgabe für den neuen
Alltag. Die Seniorenbeauftragte des
LandkreisesAltenburger Land Chris-
tine Gräfe und die Schulleitung der
Meuselwitzer Grundschule planen
ein interessantes Projekt: Unter der
Trägerschaft der Johanniter-Unfall-
Hilfe e. V. werden Senioren und Se-
niorinnen gesucht, die sich vorstellen
können, Mädchen und Jungen im
Grundschulalter bei der Bewältigung
schulischer Aufgaben zu unterstüt-
zen. „Wir denken da zum Beispiel an
Hilfe bei der Hausaufgabenerledi-
gung, an gemeinsame Leseübungen,
an Unterstützung im Schulgarten.
Aber auch Tipps und Anregungen zu
Handarbeiten, zu kleinen handwerk-
lichen Tätigkeiten oder zu gesunder

Ernährung sind willkommen und sol-
len bei den Kindern Interessen we-
cken. Wir würden uns sehr freuen,
dafür ehrenamtliche Senioren gewin-
nen zu können“, erklärt die Senioren-
beauftragte des Altenburger Landes
Christine Gräfe. Projektbeginn soll
das neue Schuljahr 2016/2017 sein.
Die Einsatzzeiten richten sich nach
denMöglichkeiten der Senioren.
Senioren, die neugierig auf eine sol-
che Tätigkeit sind, haben die Mög-
lichkeit, sich in der Grundschule
Meuselwitz näher zum Thema zu in-
formieren. JF

ZusammenfürmehrMiteinander
zwischen Jung undAlt
Grundschule Meuselwitz sucht Senioren für ein
innovatives Projekt

Kontakt:

Grundschule Meuselwitz
Ansprechpartner: DagmarDiewald
Telefon: 03448 2456
E-Mail: sekretariat@grundschule-

meuselwitz.de

Altenburg. Landrätin Michaele
Sojka hat am 3. Mai fünfzehn
Frauen und Männer zu ehren-
amtlichen Naturschutzbeauf-
tragten des Landkreises Alten-
burger Land bestellt und ihnen
die entsprechende Bestellungsur-
kunde überreicht.
Aufgabe der ehrenamtlichen Natur-
schützer ist es, die untere Natur-
schutzbehörde des Landkreises zu
verschiedenen Themen des Natur-
schutzes zu beraten und bei der Be-
standserfassung von Arten aktiv
mitzuwirken. Ihr Amt werden sie
für die Dauer der nächsten fünf
Jahre ausüben. Ein Großteil der bis-
her tätigten Beauftragten wurde be-

reits 1998 in das
Ehrenamt be-
stellt; ihre Amts-
zeit wurde 2003
und 2010 verlän-
gert.
Die ehrenamtli-
chen Natur-
schutzbeauftrag-
ten des Land-
kreises sind: Dr.
Hartmut Baade,
Mike Jessat, Dr.
Norbert Höser,
Lutz Köhler, Ni-
co Kießhauer, Gerd Smyk, Peter
Scheffel, Undine Morgenstern, Ste-
fanie Meißner, Benno Moller, Rai-

ner Klinner, Wolfgang Paritzsch,
Wilfried Zimmermann, Andreas
Kastl und Jens Steinhäußer. JF

Landrätin bestellt ehrenamtliche Naturschutz-
beauftragte des Landkreises

GemeinsamDenkmale erhalten
Am 11. September 2016 findet der Tag des offenen Denkmals statt

Als Dank und Anerkennung für hervorragendes bürgerschaftliches und ehrenamtli-
chesEngagementaufdemGebiet derDenkmalpflegewurdedieKirchgemeindeGö-
dern-RomschützzumTagdesoffenenDenkmals imletztenJahrausgezeichnet.

Altenburg. Ende April fand in der
Musikschule des Landkreises Alten-
burger Land der Musikschulwettbe-
werb statt, an dem 150 Schülerinnen
und Schüler teilnahmen. An 36
Schüler konnte das Prädikat „Her-
vorragend“ vergeben werden, 67
Schüler erhielten das Prädikat „Sehr
gut“ und 47 Schüler das Prädikat
„Gut“.
Zum Preisträgerkonzert am 30.April
im Landschaftssaal des Landratsam-
tes wurde zudem die „Silberne
Stimmgabel“ 2016 in den einzelnen
Kategorien vergeben:
OffeneKategorie:Gruppe „Alte
Musik“ – Clara Starzetz,AnnaMag-
dalena Förster, Philine Beyrer, Erik
Sänger
Blech/Holzblasinstrumente:Lisa
Winges, Richard Herrmann
Gesang:Lena Braun
Klavier:AnnaHeitsch
Violine:KimWinter
Schlagzeug:Bertil Petersen
Akkordeon: Isabell Schirmer
Nachwuchs:RosalieAmalia Förster

„Unser herzlicher Dank gilt den
Sponsoren Theater Altenburg/Gera,
Arc Verona, Musik-Schiller Zwick-
au, Blumen Mahler Klausa, den Mu-
sikschulvereinen J. F. Agricola
Schmölln und dem Freundeskreis der
J. L. Krebs Musikschule Altenburg
sowie demAkkordeonorchestere.V.“,
so Musikschulleiterin Gabriele Herr-
mann.
Ein Sonderkonzert der Fachgruppe
Streicher wird es am 27. Mai 2016
um 18 Uhr im Festsaal des Altenbur-
ger Schlosses geben. Der Eintritt kos-
tet 4 Euro für Erwachsene und 2 Euro

für Kinder ab 12 Jahren. Für Kinder
bis zwölf Jahre ist der Eintritt frei.

JungeMusikerausdemAltenburgerLanderfolgreich

TagderoffenenTür
Am 28. Mai 2016 findet in der
Musikschule Schmölln von 10 bis
12 Uhr und in der MusikschuleAl-
tenburg von 14 bis 16 Uhr ein Tag
offenen Tür statt. Viele Angebote
erwarten die Kinder und Elternn.
Für Getränke, Kaffee und Kuchen
ist gesorgt.

Landkreis. Der nächste Sprechtag
der Gesellschaft für Arbeits- und
Wirtschaftsförderung des Freistaats
Thüringen mbH (GFAW) und der
Thüringer Aufbaubank (TAB) findet
am8. Juni 2016 statt.
Sprechzeit ist jeweils von 9 bis 12

Uhr im Ratssaal des Landratsamts
Altenburger Land (Lindenaustr. 9,
04600 Altenburg, Zimmer 219). An-
meldungen sind bei Elke Große im
Fachdienst Wirtschafts- und Touris-
musförderung unter 03447 586-278
möglich.

Sprechtag von GFAWund TAB am 8. Juni
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Ambulante Rehabilitation
hat sich etabliert und erhielt

erneut das Zertifikat
Am 26. und 27. April fand in der
Klinik für Ambulante Rehabilita-
tion das umfangreiche Zertifizie-
rungsprocedere nach QReha am-
bulant statt.

Die Klinik für Ambulante Reha
wurde an diesen beiden Tagen
durch eine Auditorin sozusagen
auf Herz und Nieren geprüft.Dazu
gehörte u. a. die Überprüfung
und Kontrolle der Behandlungen,
Therapien und Prozesse, der Do-
kumentation und der Sicherheit.
Mitarbeiter wurden befragt und
ihre Kompetenzen geprüft.

Am Nachmittag des 27.04. hieß es
dann endlich: Prüfung bestanden.
Das war für Chefärztin Dr. Manu-
ela Sipli und alle beteiligten Mit-
arbeiter der Klinik für Ambulante
Rehabilitation Grund zur Freude.

Das Zertifikat zeichnet für die
nachweislich hochwertige Rehabi-
litationsqualität in den Fachberei-
chen Neurologie und Orthopädie.

⁄ Informationen unter:
www.reha-altenburgerland.de/

Seit der Erstzertifizierung des
EndoProthetikZentrums erfolgte
am 26.04.2016 bereits das zweite
Überwachungsaudit im Klinikum.

Zwei Auditoren prüften stich-
punktartig alle Prozesse und
Abläufe. Sie sahen sich um und
stellten Fragen an das Zertifizie-
rungsteam, welches vom Chefarzt
der Klinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie/Spezielle Unfall-
chirurgie, Sportmedizin, Dr. med.
Dr-medic Sören Schoen geleitet
wird.

Die kontinuierliche Weiterent-
wicklung des EndoProthetikZen-
trums hat die Prüfer deutlich
beeindruckt. Am Ende des Tages
konnte der Klinik das Zertifikat
erneut bescheinigt werden.

Schon im nächsten Jahr muss sich
das EPZ erneut der umfangrei-
chen Prüfung unterziehen. Viel
Erfolg.

Seit April 2014 leistet das Endo-
prothetikZentrum (EPZ) des Kli-
nikums Altenburger Land einen
unverzichtbaren Beitrag in der
Patientenversorgung.

⁄ Informationen unter:
klinikum-altenburgerland.de/ -
Klinik für Orthopädie oder
Zentren/EPZ

Prüfer bestätigten die solideArbeit des EndoProthetikZentrums

Klinik für Ambulante
Rehabilitation

im MEDICUM

zum Teddy-Krankenhaus

KliniKum Altenburger Land GmbH
Am Waldessaum 10 n 04600 Altenburg
Tel. 03447 52-1200 n Fax 03447 52-1213

www.klinikum-altenburgerland.de

Einladung
klin kum

Altenburger Land

Wir freuen uns auf Kinder im Vorschulalter mit ihren Geschwistern, Eltern oder Großeltern.

Termin: Samstag, 04.06.2016

09:00 bis 12:00 Uhr

Ort: Hörsaal im Klinikum Altenburger Land

Veranstalter: Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

n Wolltest du schon immer einmal wissen, wie sich dein Herzschlag anhört?
n Hast du Lust einen „Brutkasten“ für frühgeborene Babys ganz aus der Nähe zu be-

trachten?
n Willst du wissen, wie Ultraschall funktioniert?
n Ist dein Teddy oder deine Lieblingspuppe verletzt und muss einen Verband bekom-

men?
n Oder möchtest du einen richtigen, großen Krankenwagen von innen anschauen und

vielleicht selbst einmal das Blaulicht anschalten?

Dann bist du bei uns richtig!

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Zertifizierungsteam und die Prüfer (2. v. rechts Chefarzt S. Schoen) Foto: Ilka Schiwek

Krafttraining mit Dipl.-Sporttherapeutin ElisabethWolf

Wir laden ein zum

für werdende Eltern

am Mittwoch,
1. Juni 2016, 19 Uhr

InfoAbend

Die Klinik für Anästhesie,
Intensivmedizin und
Schmerztherapie lädt
gemeinsam mit der
Selbsthilfegruppe

Schmerz Altenburg am

Samstag, 28.Mai
von 10 bis 12:30 Uhr
in den Hörsaal des
Klinikums ein.

Das Thema Schmerz ist ein weit
verbreitetes und es betrifft Viele.
An diesem Samstagvormittag
werden Ärzte, Therapeuten und
selbst Betroffene das komplexe
Thema unter der großen Über-
schrift

„Psychosomatische
Schmerzen –Welche

Wechselwirkungen gibt es
zwischen Psyche und Körper?
Behandlungsmöglichkeiten

und Eigeninitiative“

aus ihren jeweiligen Perspektiven
beleuchten. Gefragt wird nach
psychischen Zusammenhängen,
Schmerzauslösern, Möglichkeiten
der Hilfe. Zudem wird die Selbst-
hilfegruppe Schmerz mit einem
Stand vertreten sein. Interessier-
te können dann den kürzlich von
Beate Uhlemann, Mitinitiatorin
der Veranstaltung, herausgegebe-
nen Schmerzratgeber – Gedanken
zu Schmerzen einsehen und auch
erhalten.

⁄ Informationen unter:
klinikum-altenburgerland.de/ -
s. a.Veranstaltungen



Amtsblatt Altenburger Land Nr. 7/21. Mai 2016Seite 10 NICHTAMTLICHER TEIL

Lucka. Das Wellpappenwerk Lu-
cka hat eine neue Geschäftsleitung.
Im Beisein von Landrätin Michaele
Sojka, Wirtschaftsförderer Wolf-
ram Schlegel und der Luckaer Bür-
germeisterin Kathrin Backmann-
Eichhorn ernannte Firmeninhaber
Uwe Eikemeier Ende April drei
neue Geschäftsführer: Tochter Cor-
nelia Eikemeier, Mathias Zscherpe
und Volkmar Nüssel stehen nun-
mehr an der Spitze des Unterneh-
mens. Uwe Eikemeier, inzwischen
72 Jahre alt, regelt damit die Fir-
mennachfolge und stellt somit die
Weichen für den erfolgreichen
Fortbestand und dieWeiterentwick-
lung des Unternehmens. Dennoch
wird er sich nicht gänzlich aus dem

Geschäft zurückziehen, sondern
den Betrieb auch weiterhin mit sei-
nem unternehmerischen Know-
how begleiten – in einem Beirat,
dem ebenso ein Rechtsanwalt, ein
Banker und ein Manager angehö-
ren. Das Wellpappenwerk Lucka
kann auf eine lange Tradition zu-
rückblicken. Bereits vor mehr als
100 Jahren begann in Lucka die
Herstellung hochwertiger Wellpap-
pen. Heute gehört der Betrieb zur
Unternehmensgruppe Eikemeier,
die acht moderne Werke an fünf
Standorten betreibt. Uwe Eikemei-
er führt das Unternehmen in Lucka
seit 1992. Es ist heute eines der
größten Wellpappenwerke im Os-
ten Deutschlands. JF

Neues Trio an der Spitze des
Wellpappenwerkes

V. l. n. r.: Landrätin Michaele Sojka, Firmeninhaber Uwe Eikemeier, Geschäfts-
führerin Cornelia Eikemeier, Geschäftsführer Volkmar Nüssel, Bürgermeisterin
KathrinBackmann-Eichhorn undGeschäftsführerMathias Zscherpe

Landkreis. Der Verkehr rollt wieder
auf der Kreisstraße 502 in der Ortsla-
ge Heukewalde an der Brücke über
die Heukewalder Sprotte. Die beim
Hochwasser im Juni 2013 arg beschä-

digte Brücke wurde erneuert, ebenso
auf einer Länge von 130 Metern der
entsprechende Straßenabschnitt. Kos-
ten: knapp 400.000 Euro. Der Frei-
staat Thüringen förderte denBau. JF

Brücke inHeukewalde erneuert

V. l. n. r.: Die Ingenieure Uwe Doyé und Michael Gerth, Wolf Aubrecht
(Fachdienstleiter Straßenbau und -verwaltung), Landrätin Michaele
Sojka, Bürgermeister Maik Piewak, Bernd Wenzlau (Fachbereichsleiter
Bildung und Infrastruktur) und Bauleiter Christian Schmeißer

Rositz. Thüringens Umweltmi-
nisterin Anja Siegesmund war
am 3. Mai zu Gast beim Bürger-
dialog in Rositz. Aus Erfurt ge-
kommen, hatte sie gute und weni-
ger gute Nachrichten im Gepäck.
Maßlos enttäuscht und verärgert
nahmen viele Rositzer die Mittei-
lung der Ministerin zur Kenntnis,
dass sich die Bundesregierung aus
dem Atlastensanierungsprojekt zu-
rückgezogen hat – und das, obwohl
sich Bundesumweltministerin Bar-
bara Hendricks vor Monaten selbst
vor Ort ein Bild von der Lage ge-
macht und finanzielle Unterstüt-
zung zugesagt hatte. Siegesmund
indes sicherte der Gemeinde und
dem Landkreis zu, mit dem Bund
weiter zu verhandeln, um ihn zu-
rück ins Boot zu holen. Notfalls
würde, so die Ministerin, der Frei-
staat die Kosten für die Sanierung
auch allein übernehmen. Auf alle

Fälle werde das Land Thüringen
jetzt erst einmal in Vorleistung ge-
hen. Wurden bisher nur Sofortmaß-
nahmen ergriffen, um die Anwoh-
ner vor dem steigenden kontami-
nierten Grundwasser zu schützen,
so sollen nunmehr in 2018 geeigne-
te Maßnahmen für eine dauerhafte

Lösung beginnen. Die Kosten dafür
hat das Thüringer Umweltministe-
rium mit rund 10 Millionen Euro
beziffert. Spezielle flächenbezoge-
ne Maßnahmen, zu denen unter an-
derem die Umverlegung des Gers-
tenbaches gehört, sind bereits in der
Planung. JF

Freistaatwill Situation inRositzweiter verbessern

UmweltministerinAnja Siegesmund (M.) stellt sich denFragen der Bürger

Erfurt. Der Thüringer Engage-
ment-Preis geht in eine neue
Runde: Zum vierten Mal lobt
die Thüringer Ehrenamtsstif-
tung die mit insgesamt 25.000
Euro dotierte Auszeichnung aus.
Der Preis wird in fünf Katego-
rien verliehen. Alle Thüringer
können sich bewerben oder ihre
Wunschkandidaten nominieren
– per Post oder direkt über die
Internetseite www.thueringer-
engagement-preis.de.
Mit dem Engagement-Preis, der
erstmals 2013 vergeben wurde,
würdigt die Thüringer Ehrenamts-
stiftung bürgerschaftlichen Einsatz
in Thüringen. Ob Einzelperson,
Verein oder Unternehmen: jeder
kann sich ehrenamtlich engagieren
– für ein besseres Miteinander in
der Gesellschaft, für Natur- und
Umweltschutz, für Sport, Kultur
und auf vielen anderen Gebieten.
In den fünf Kategorien „Einzelper-
son“, „Jugend“, „Senioren“, „Ver-
eine, Initiativen und Verbände“ so-

wie „Unternehmen“ ist
der Thüringer Engage-
ment-Preis mit je 5.000
Euro dotiert.
Bis zum 6. Juni 2016
nimmt die Thüringer Eh-
renamtsstiftung Bewer-
bungen und Kandidaten-
Vorschläge entgegen. Auf
der Internetseite www.
thueringer-engagement-
preis.de gibt es dazu ein
Nominierungs-Formular.
In vier der fünf Katego-
rien trifft eine Jury an-
schließend die Voraus-
wahl. Über die Preisträger
können alle Thüringer im
Herbst in einem Online-Voting
mitbestimmen. Im vergangenen
Jahr gingen mehr als 20.000 Stim-
men ein. Der Sieger in der Katego-
rie „Unternehmen“ wird von der
Jury gekürt.
Die Verleihung des Thüringer En-
gagement-Preises findet am 4. No-
vember 2016 in Erfurt statt.

Der Thüringer Engagement-Preis
wird gefördert von mehreren Thü-
ringer Sparkassen sowie von der
Thüringer Aufbaubank. Weitere
Informationen gibt es bei der Eh-
renamtsstiftung im Internet unter
www.thueringer-ehrenamtsstif-
tung.de oder telefonisch unter
0361 262 799 41.

Ehrung fürdasEhrenamt –Werbekommt 2016
denThüringerEngagement-Preis?

Landkreis. Im Rahmen des Loka-
len Aktionsplanes Altenburger
Land fand EndeApril eine „Demo-
kratiekonferenz“ in Form eines
Projektträgertreffens statt. Wäh-
rend der Veranstaltung wurden al-
le Projekte, die im Jahr 2015 durch
den Lokalen Aktionsplanes Alten-
burger Land (LAP) gefördert wur-
den, präsentiert und gewürdigt.
Gemeinsam mit den Mitgliedern des
Begleitausschusses, den Koordinato-
ren des LAPund den diesjährigenAn-
tragsstellern haben die Projektträger
aus dem Jahr 2015 ihre Ergebnisse in
einer Ausstellung vorgestellt. Damit
verschafften sie den insgesamt rund
40 Teilnehmern einen lebendigen
Überblick über die Inhalte der umge-
setzten Inhalte und machten sie im
Nachgang vorstell- und erlebbar. Für
alle Interessierten sind die Projekte
noch bis Ende Mai 2016 als kleine
Ausstellung im Landratsamt zu se-
hen.
Im Rahmen der Demokratiekonfe-
renz wurden zusätzlich zu der Aus-
stellung vier Projekte näher vorge-
stellt. Im Einzelnen handelte es sich
dabei um
die Elternkonferenz Altenburger•
Land mit dem Titel „Eltern (Mit)
Wirkung“ vom KreisjugendringAl-

tenburger Land e.V.
die Stolpersteinverlegung ein-•
schließlich einer Begegnung mit
Angehörigen von NS-Opfern vom
Kommunalpolitischen Ring Alten-
burger Land e.V.
das Musical bzw. Theaterprojekt•
„Spalatin zeigt Gesicht“ vom Ver-
ein der Freunde und Förderer des
Spalatin-Gymnasiums e. V. sowie
um
die Interkulturelle Projektwoche an•
der Grundschule Wilhelm-Busch
vom Förderverein der Grundschule
WilhelmBusch e.V.

Die Träger haben die Vorstellung ih-
res Projektes sehr kreativ und äußerst
lebendig gestaltet. Auch möchten wir
die Gelegenheit nutzen und allen Pro-
jektträgern herzlich danken. Sie ha-
ben mit ihrem Ideenreichtum und En-
gagement wesentlich zum Gelingen
desTreffens beigetragen.
Der Lokale Aktionsplan Altenburger
Land als eine „Lokale Partnerschaft
für Demokratie“ ist ein Programm
des Landkreises imRahmen des Bun-
desprogramms „Demokratie Leben!“
vom Ministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend. Bereits seit
2012 werden interessierte Vereine,
Verbände und Institutionen dabei un-

terstützt, ihre Ideen zu verwirklichen.
Der Landkreis Altenburger Land
möchte für alle Bewohner ein weltof-
fenes, tolerantes, demokratisches und
solidarisches Miteinander unterstüt-
zen. Nähere Informationen dazu fin-
den Sie auf unserer Homepage
www.lap-altenburgerland.de.
Haben Sie Interesse, sich die Projekte
im Einzelnen anzusehen oder sich für
Ihr eigenes Projekt Anregungen zu
holen, so besuchen Sie unsere Aus-
stellung noch bis Ende Mai im
Lichthof des LandratsamtesAltenbur-
ger Land, Lindenaustr. 09, 04600 Al-
tenburg.
Wollen Sie selbst ein Projekt in die-
sem oder ähnlichem Kontext starten,
someldenSie sich einfach bei uns,wir
beraten Sie gern. Marion Fischer,

Fachdienst
Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung

DemokratiekonferenzdesLokalenAktionsplanes
AltenburgerLandsorgtefürspannendeErfahrungen

Kontakt:
Marion Fischer
LandratsamtAltenburger Land
und federführendesAmt des LAP
Telefon: 03447 586 560
Fax: 03447 - 58 65 20
E-Mail: Marion.Fischer@

altenburgerland.de

Altenburg. Erstmals am 24. Mai
können sowohl Einheimische als
auch Besucher die Stadt Alten-
burg per „Segway“ erkunden.
Segways sind Elektromobile, auf
denen man stehend durch Stadt
und Land rollen kann.
Die Idee, derartige Ausflüge in der
Skatstadt und im Altenburger Land
anzubieten, kam aus der Wirt-
schaftsförderung der Stadtverwal-
tung. Mit dem „Dienstleistungskon-
tor Zwickau“, welches seit Jahren
„Segway-Touren“ anbietet, wurde
ein geeigneter privater Partner ge-
funden. Ausgangspunkt für die öf-
fentlichen Segway-Touren“ ist der

beschrankte Parkplatz am Kleinen
Teich. Eine Tour, an der mindestens
vier Personen teilnehmen müssen,
dauert zweieinhalb Stunden. Der
Preis pro Teilnehmer beträgt 54
Euro, ein Getränk gibt es gratis da-
zu. Weitere Termine sind der 8. Juni
(Mittwoch), der 16. Juni (Donners-
tag) und der 24. Juni (Freitag). Die
weiteren Termine hängen von der
Nachfrage ab. Es besteht generell
die Möglichkeit, individuell Termi-
ne zu vereinbaren (Telefon: 0375
281 147, E-Mail: post@dlk-zwick-
au.de; mindestens vier Teilnehmer).
Weitere Informationen gibt es online
unter: www.dlk-zwickau.de.

NeuesAngebot für Unternehmungslustige

Ausflug mit dem „Segway“



Altenburg. Bereits zum dritten Mal trafen
sich am Ende April die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der drei in Altenburg an-
sässigen Archive zum kollegialen Erfah-
rungsaustausch. Nach einem Vorschlag
der Altenburger Stadtarchivarin Ursula
Schreiber einen solchen „Archivarstreff“
ins Leben zu rufen, fand das erste Treffen
im Juni 2015 im Thüringischen Staatsar-
chiv Altenburg statt. Nachdem man sich
dann im November 2015 im Stadtarchiv
Altenburg am Schlossberg zusammenge-
funden hatte, war diesmal das Kreisarchiv
Altenburger Land Gastgeber im Gebäude
des Landratsamtes – einer der zahlreichen
historischen Sitzungsräume bot dazu das
passendeAmbiente.
Nach kurzer Vorstellung des Archivs und sei-
ner Bestände durch Kreisarchivarin Kerstin
Scheiding trat man in die Diskussion zu ar-
chivfachlichen Themen ein. So wurde über
die Aktenübernahme aus der Verwaltung an
die Archive sowie die Zusammenarbeit mit
den jeweiligen Behörden gesprochen. Die
Übernahme elektronischer Daten und die
Einführung der elektronischen Akte stellt
auch die drei Altenburger Archive vor neue,
große Herausforderungen. Ein Rundgang
durch die Büro- und Magazinräume des
Kreisarchivs schloss sich an.
Im Kreisarchiv Altenburger Land wird schon
seit über 60 Jahren Geschichte verwahrt,
wenn man von den vorher im Landratsamts-
gebäude lagernden Beständen der Kreisver-
waltung und des ehemaligen Herzogtums
Sachsen-Altenburg absieht. Diese Akten vor
1952 lagern inzwischen im Thüringischen
StaatsarchivAltenburg.
Das Kreisarchiv ist zuständig für die Überlie-
ferung der Kreisverwaltung ab 1952 sowie
die Unterlagen der Gemeinden im Landkreis
bis 1990. Die Akten des ehemaligen Kreisar-
chivs Schmölln wurden 1998 vom Kreisar-
chiv Altenburg übernommen. Die Bestände
der Städte Schmölln und Gößnitz reichen bis
in 15. Jahrhundert zurück. Auch Privatsamm-
lungen mit regionalgeschichtlichem Bezug
werden gelegentlich übernommen.
Das Kreisarchiv ist gemäß den Bestimmun-
gen des Thüringer Archivgesetzes und der
Kreisarchivsatzung ein öffentliches Archiv.
Es besteht für jeden, der ein berechtigtes In-
teresse nachweist, das Recht auf Einsichtnah-
me in die archivierten Unterlagen. Im Archiv
lagern fast 2000 laufende Meter Archivgut in
14 Magazinräumen. Der Besucher kann im
Benutzerraum des Archivs nach vorheriger
Bestellung Einsicht nehmen oder schriftlich
anfragen. Besonders gefragt sind Bauunterla-
gen des 19./20 Jahrhunderts und Zeitungen

ab 1869 bis heute. Aber auch Sammlungen
von Gegenständen, Nachlässe, die Archivbi-
bliothek oder die Akten der Verwaltung ge-
ben immer wieder interessante Einblicke in
die Geschichte unseres Landkreises. Viel-
leicht begeben auch Sie sich einmal auf eine
Zeitreise in die abwechslungsreiche Vergan-
genheit unseres Landkreises? Das Kreisar-
chiv befindet sich im Landratsamt Altenburg,
Lindenaustr. 9, Zi. 101.

Kerstin Scheiding, Kreisarchivarin
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Seit mehr als 60 Jahrenwird imKreisarchiv
Geschichte „verwahrt“

V. l. n. r.: Kerstin
Scheiding, Martina
Siegel, Annegret
Schmidt und Kers-
tin Bruhn

Kontakt:

Kreisarchiv
Telefon: 03447 586 150 / -152
E-Mail: kreisarchiv@

altenburgerland.de

Öffnungszeiten:
Dienstag: 9 bis 12 und 13:30 bis 18 Uhr
Donnerstag: 9 bis 12 und 13:30 bis 18 Uhr
(oder nach telefonischerAbsprache)

Altenburg.Für diemeisten ist dieArbeit ein ganz
wesentlicherTeil des Lebens.Man verbringtmin-
destens so viel Zeit aufArbeit wie zu Hause. Da-
bei ist eine angenehmeAtmosphäre sowohl beruf-
lich als auch privat in der Familie wichtig, um ge-
sund,motiviert undaktiv zubleiben.
Was aber, wenn die Arbeitsstelle zur Belastung
wird, weil Kollegen oder Vorgesetzte andere
Vorstellungen haben, Schikane und seelische
Verletzungen zumAlltag werden, ständige Kri-
tik geübt oder falsche Tatsachen verbreitet wer-
den? Was macht „Mobbing“ mit uns, was kann
man tun, wie kann man sich wehren? All das
sind keine einfachen Fragen, auf die es auch kei-
ne einfachenAntworten gibt.
Die Thematik wird nun in einer Informations-
veranstaltung – organisiert vom Arbeitskreis
Frauen-Perspektiven – am 2. Juni 2016, 17Uhr
im Luthersaal an der Brüderkirche inAltenburg
diskutiert. Folgende Experten stehen als Ge-
sprächspartner zurVerfügung:
Dr. med. Christian Schäfer, Chefarzt der Kli-•
nik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psy-
chosomatik
Robert Streu, Fachanwalt für Verwaltungs-•
undArbeitsrecht
Marcel Schmidt, Geschäftsführer der KOM-•
BAGewerkschaft Thüringen
DieTeilnahme ist kostenfrei.

InfoveranstaltungzumThema
MobbingamArbeitsplatz

Seniorenresidenz Schlossblick Altenburg
A L T E N B U R G

38
0-

11

Mitten imHerzenAltenburgs
• liebevolle, professionelle „Rund-um-die-Uhr“

Betreuung für alle Pflegestufen (I-III)

• Vollstationäre Plätze und Kurzzeitpflege

• großzügige Außenterrasse

• helle, freundliche Einzelzimmer

• Regelmäßige Veranstaltungen im Foyer –
Klaviermusik, Lesung, Kreativ-Nachmittag

• Gemütlichkeit und gemeinsame Aktivitäten

• umfangreiche Bibliothek

• Café im Schlossblick

• Friseursalon im Haus

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.
Telefon 0 34 47-89 58 37 20
info@seniorenresidenz-altenburg.de

www.seniorenresidenz-altenburg.de

BESUCHEN SIE AUCH UNSERE AUSSTELLUNG

2

Ahornweg 5
06729 Elsteraue, OT Tröglitz

Autos - Traktoren - Motorräder

9:00 Uhr Eröffnung

ca. 11:30 Uhr Start der Rundfahrt

ca. 13:30 Uhr Pokalübergabe

28. Mai 2016
ab 8.00 Uhr
Am Weißen Berg

in Altenburg

18. Altenburger

Oldimertreffe
n

Am Weißen Berg 1, 04600 Altenburg, Tel. 03447/8537-0

Altenburg
(Markt)

Selleris

Großstöbnitz

Bornshain

Gößnitz

Zehma

Nobitz

Münsa

Autohaus
Eckardt
GmbH

Ehrenhain
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